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auf die Große Anfrage 25 
der Fraktion der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/7841 
 
 
 
 
Freie Berufe in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie hat die Große Anfrage 25 
namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten, dem 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie, dem Finanz-
ministerium, dem Innenministerium, dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales, dem Justizministerium, dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz, dem Ministerium für Generationen, Familie, Frau-
en und Integration, dem Ministerium für Bauen und Verkehr, dem Ministerium für 
Schule und Weiterbildung und dem Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und 
Medien beantwortet: 
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Vorbemerkung der fragestellenden Fraktion 
 
Die Freien Berufe sind Dienstleister im öffentlichen Interesse. Sie sichern Grundwerte wie 
Gesundheit, Bildung und Eigentum, sorgen für den Ausgleich von Rechten und Pflichten 
zwischen Staat und Bürgern und sind Garanten für das Funktionieren von Wirtschaftspro-
zessen. Gerade in ländlichen Gebieten sind sie ein wichtiger Teil der Infrastruktur.  
 
Mehr als 800.000 Menschen in NRW arbeiten in den Freien Berufen gefunden. Damit stellen 
die Freien Berufe rund 10,3 % aller Erwerbstätigen. Die Zahl der Selbstständigen in Freien 
Berufen Nordrhein-Westfalens ist in der Zeit von 1970 bis 2007 von 64.000 auf 193.000 ge-
stiegen. Eine Hochrechnung des Instituts für Freie Berufe Nürnberg hat ergeben, dass die 
Zahl der Selbstständigen in Freien Berufen in NRW 2008 erstmals die Marke von 200.000 
überschreitet. Damit legen die Freien Berufe ein deutlich höheres Wachstumstempo vor als 
andere Branchen: Während die Zahl der Selbstständigen insgesamt in der Zeit von 1970 bis 
2007 von 824.000 auf 661.000 um rund 20 % gesunken ist, haben die Freien Berufe in die-
sem Zeitraum um mehr als 200 % zugelegt.  
 
Das gilt auch für die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Zwischen 1991 und 2007 
können die Freien Berufe einen Anstieg von etwa 273.000 auf gut 578.000 verzeichnen. Dies 
entspricht einem Zuwachs um mehr als 111 %.  
 
Es wird deutlich: Die Freien Berufe zählen zu den wichtigsten wirtschaftlichen Wachstums-
feldern in Nordrhein-Westfalen. 
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
 
Die Freien Berufe tragen in den Bereichen Heilkunde, Medizin, Recht, Wirtschaft, Technik, 
Naturwissenschaft und Kultur zur Entwicklung und Sicherung unseres Gemeinwesens bei. 
Sie versorgen die Bevölkerung mit notwendigen und hochwertigen Dienstleistungen, die der 
Staat nicht erbringen kann. 
In den vergangenen Jahren haben die Freien Berufe bewiesen, dass sie mit Eigeninitiative 
und Flexibilität, auf eigenes Risiko und ohne wesentliche Fördergelder oder Hilfen des Staa-
tes eine hochqualifizierte Dienstleistung organisieren und flächendeckend anbieten können. 
Damit haben sie ihre bedeutende und wachsende gesellschaftliche und wirtschaftliche Rolle 
begründet.  
Die wirtschaftliche Situation der Freien Berufe ist äußerst heterogen. Die Anforderungen an 
die einzelnen Fachgebiete, Berufe oder Tätigkeiten werden mit unterschiedlichem Erfolg be-
wältigt. Während der größere Teil erfolgreich am Markt agiert, befindet sich ein kleinerer Teil 
in einer wirtschaftlich angespannten Situation. Dies ist Ausfluss des stetigen Wandels der 
Märkte, der gerade in den innovationsträchtigen Freien Berufen besonders schnell und tief-
greifend abläuft, aber auch einer hohen Versorgungsdichte und der in einigen Bereichen 
nicht mehr ausreichenden Erträge. Gerade der technologische Wandel bietet den Freien Be-
rufen permanent neue Betätigungsfelder, die sie aktiv mit gestalten können.  
Die Möglichkeiten aber auch die Grenzen einer Unterstützung durch die Landesregierung 
ergeben sich aus der Beantwortung der einzelnen Fragen der Großen Anfrage.  
Neben den Auswertungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-
Westfalen - IT.NRW - enthalten einzelne Antworten statistische Darstellungen, die von den 
Kammern und/oder Verbänden einzelner Berufe oder Berufsgruppen zusammengestellt wor-
den sind. Deren Erhebungsgrundlagen weichen von den Parametern der Statistiken des 
Landesbetriebes IT.NRW z. T. erheblich ab. 
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Eine unmittelbare Vergleichbarkeit der einzelnen statistischen Darstellungen ist demzufolge 
nicht möglich. Die Darstellungen sind jedoch geeignet, generelle Trends, Orientierungen 
bzw. Größenordnungen zu vermitteln. 
 
 
 
I. Berufsbilder, Status und Strukturen der Freien Berufe 
 
1.  Welche Berufsbilder zählen zu den Freien Berufen? 
 
Als Freie Berufe werden im allgemeinen Sprachgebrauch solche Berufe bezeichnet, deren 
Angehörige aufgrund besonderer beruflicher Qualifikation persönlich, eigenverantwortlich 
und fachlich unabhängig geistig-ideelle Leistungen im Interesse ihrer Auftraggeber und der 
Allgemeinheit erbringen. In der Regel haben sie eine hochschulische Ausbildung absolviert.  
Freiberufler/-innen verfügen demnach über besondere berufliche Qualifikationen. Sie 
erbringen besondere Dienstleistungen (z.B. Heilung von Kranken). Sie haben bei dieser 
Arbeit die volle fachliche Entscheidungsfreiheit und sind für die Qualität ihrer Leistung 
selbst verantwortlich.  
 
Als Freie Berufe werden berufliche Tätigkeiten bezeichnet, welche nach dem deutschen 
Recht nicht der Gewerbeordnung (anmeldungsfrei, keine Gewerbesteuer) unterliegen. Eine 
abschließende Definition oder Aufzählung der Freien Berufe gibt es nicht.  
 
Der Bundesgesetzgeber hat eine Abgrenzung der Freien Berufe gegenüber gewerblichen 
Tätigkeiten unter steuerlichen Gesichtspunkten vorgenommen:  
 
1. im Einkommensteuergesetz (§ 18 Abs. 1 EStG) und   
2. im Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (§ 1 Abs. 2 PartGG). 
 
§ 18 Abs. 1 Ziffer 1 Einkommensteuergesetz stellt in den Sätzen 1 bis 3 fest: 

1. Einkünfte aus selbstständiger Arbeit sind Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. 
2. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstständig ausgeübte wissenschaftliche, 
künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbst-
ständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentan-
wälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprü-
fer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer, Steuerbe-
vollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichter-
statter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe.  
3. Ein Angehöriger eines Freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuf-
lich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Vorausset-
zung ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig 
wird.  

 
§ 1 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz ergänzt diese Aufzählung wie folgt:  

(1) Die Partnerschaft ist eine Gesellschaft, in der sich Angehörige Freier Berufe zur Aus-
übung ihrer Berufe zusammenschließen. Sie übt kein Handelsgewerbe aus. Angehörige 
einer Partnerschaft können nur natürliche Personen sein. 
(2) Die Freien Berufe haben im allgemeinen auf der Grundlage besonderer beruflicher 
Qualifikation oder schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche und 
fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der Auf-
traggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt. Ausübung eines Freien Berufs im Sinne die-
ses Gesetzes ist die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Heilprak-
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tiker, Krankengymnasten, Hebammen, Heilmasseure, Diplom-Psychologen, Mitglieder der 
Rechtsanwaltskammern, Patentanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden 
Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer (vereidigte Buchrevisoren), Steuerbevoll-
mächtigten, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Lotsen, hauptberuflichen Sachver-
ständigen, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer und ähnlicher Berufe 
sowie der Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller, Lehrer und Erzieher. 

 
Demzufolge gibt es  
 
1. die Katalogberufe, die in den vg. Paragrafen aufgeführt sind,  
2. die den Katalogberufen ähnlichen Berufe (Analogberufe), die diesen Berufen ähnlich, 

jedoch nicht näher bestimmt sind. Die Rechtsprechung hat zu einer Einbeziehung zahl-
reicher Berufe, der den sogenannten "Katalogberufen ähnlichen Berufe", in den Kreis 
der Freien Berufe geführt. Es ist in der Regel von der Einzelfallprüfung auszugehen.  

3. die Tätigkeitsberufe sind ebenfalls nicht näher bezeichnet. Es sind Berufe, die selbst-
ständig ausgeübt werden und wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, un-
terrichtende oder erzieherische Tätigkeiten betreffen. Mit dieser Gruppe wird vor allem 
der Entwicklung neuer Berufstätigkeiten entsprochen. 

 
Letztlich entscheidet das zuständige Finanzamt im Einkommensteuerverfahren darüber, ob 
eine selbstständige Tätigkeit ein Freier Beruf im Sinne des Steuerrechtes ist oder nicht. In 
Streitfällen entscheiden die Finanzgerichte. 
Bewertungsgrundlagen sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die in den vg. Gesetzen aufge-
führt sind, wie auch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes1, des Europäischen 
Gerichtshofes2 oder Entschließungen des EU-Parlaments3 und Mitteilungen der Europäi-
schen Kommission4.  
Die Freien Berufe verändern sich durch die wirtschaftliche und technologische Entwicklung 
und die Entwicklung neuer Tätigkeiten ständig, vor allem in den sog. Kulturberufen und den 
Informations- und Kommunikationstechnischen Berufen (I + K-Berufe). So haben sich im 
Wirtschaftsleben rund 200 bis 250 Berufsbezeichnungen / Berufstätigkeiten herausgebildet, 
die freiberuflich ausgeübt werden5.  
Im April 2008 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWI) zur Orien-
tierung in diesem schwer überschaubaren Berufsfeld eine Liste6 der katalogähnlichen Berufe 
und der Tätigkeitsberufe mit über 100 Beispielberufen veröffentlicht, die nachfolgend wieder-
gegeben ist:  
 
 
 
 

                                                 
1 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Februar 1960 (BVerfGE 10, 354 (364ff)) 
2 Urteil des EuGH vom 11. Oktober 2001 in der Rechtssache C-267/99, Adam ./. Administration de 
l’enregistrement et des domaines de Luxembourg - Begriff des „Freien Berufs“  
3 Entschließung des Europäischen Parlaments zu Marktregelungen und Wettbewerbsregeln für die 
Freien Berufe P5 TA(2003)0572  
4 Mitteilung der Kommission - Bericht über den Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen, 
KOM/2004/0083 endg., und Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen - Freiberufliche 
Dienstleistungen - Raum für weitere Reformen - Follow-up zum Bericht über den Wettbewerb bei frei-
beruflichen Dienstleistungen, KOM(2004) 83 vom 9. Februar 2004 (SEK(2005) 1064), 
KOM/2005/0405 endg., - Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
07.09.2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
5 Massow, Martin: Freiberufler-Atlas, Ullstein Taschenbuch, Berlin, 3. Auflage 2007 
6 Veröffentlichung des BMWI, 4/2008: Gründerzeiten, Nr. 45, Seite II 
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• Altenpfleger/in 
• Ambulante/r Krankenpfleger/in 
• Audio-Psycho-Phonologe 
• Bademeister/in (medizinische/r) 
• Bauleiter/in 
• Bauschätzer/in (Schadenschätzer/in) 
• Baustatiker/in 
• Bergführer/in 
• Beschäftigungs- und Ausdruckstherapeut/in 
• Bildhauer/in, Blutgruppengutachter/in 
• Conférencier oder Show- und Quizmaster/in 
• Designer/in 
• Diätassistent/in 
• Dirigent/in 
• EDV-Berater/in 
• Elektrotechniker/in 
• Erfinder/in 
• Ergotherapeut/in 
• Erzieher/in 
• Erzprobennehmer/in 
• Fahrschulinhaber/in 
• Fernsehansager/in 
• Filmhersteller/in 
• Fleischbeschauer/in 
• Fotodesigner/in 
• Fotograf/in 
• Frachtenprüfer/in 
• Grafiker/in 
• Güterbesichtiger/in oder Güterkontrolleur/in 
• Havariesachverständige/r 
• Hebamme/Entbindungspfleger/in 
• Heilmasseur/in 
• Hochbautechniker/in als Bauleiter/in 
• Industriedesigner/in 
• Informatiker/in (Diplom-) 
• Informationsfahrtbegleiter/ in 
• Insolvenzverwalter/in 
• Juristischer Informationsdienst 
• Kameramann/-frau 
• Kartograf/in 
• Kfz-Sachverständige/r 
• Kinderheimbetreiber/in 
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• Klinische/r Chemiker/in 
• Kompasskompensierer/in auf Seeschiffen 
• Konstrukteur/in 
• Krankenpfleger/in 
• Krankenschwester 
• Künstler/in 
• Kunstsachverständige/r 
• Layouter/in 
• Lehrer/in 
• Lexikograf/in 
• Logopäde/in 
• Magier/in 
• Maler/in (Kunstmaler/in) 
• Marketingberater/in 
• Marktforscher/in 
• Markscheider/in (Vermessung im Bergbau) 
• Maschinenbautechniker/in 
• Masseur/in 
• Medizinisch-technische/r Assistent/in (MTA) 
• Modeschöpfer/in (beratende/r) 
• Musiker/in 
• Netzplantechniker/in 
• Orthoptist/in 
• Patentberichterstatter/in 
• Physiotherapeut/in 
• Planer/in von Großküchen 
• Podologe (med. Fußpfleger/in) 
• Prozessagent/in 
• Psychoanalytiker/in 
• Psychologe/in 
• Psychotherapeut/in, auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
• Rätselhersteller/in 
• Raumgestalter/in 
• Rechtsbeistand 
• Referendar/in 
• Reitlehrer/in 
• Rentenberater/in 
• Restaurator/in 
• Rettungsassistent/in 
• Rundfunksprecher/in 
• Sachverständige/r, 
• Schauspieler/in 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/8960 

 

 

 7

• Schriftsteller/in 
• Sicherheitsberater/in 
• Sportlehrer/in 
• Steinmetz/in 
• Synchronsprecher/in 
• Systemanalytiker/in 
• Tanzlehrer/in 
• Tanz- und Unterhaltungsmusiker/in 
• Terminologe/in 
• Textilentwerfer/in 
• Tonkünstler/in 
• Tontechniker/in 
• Trainer/in 
• Trauerredner/in 
• Treuhänder/in 
• Unternehmensberater/in 
• Versicherungs- und Wirtschaftsmathematiker/in 
• Visagist/in 
• Werbeschriftsteller/in 
• Werbetexter/in 
• Wirtschaftsberater/in 
• Wissenschaftler/in 
• Zahnpraktiker/in 
• Zauberer bzw. Zauberkünstler/in 
 
Alle nachfolgenden Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Freiberufler/-innen im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes bzw. des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes.  
 
 
2. Welche spezifischen Kriterien unterscheiden die Freien Berufe von anderen  
 Berufen? 
 
Wesentliches Kennzeichen für einen Freiberufler ist die enge Verknüpfung zwischen persön-
licher Ausbildung und beruflicher Selbstständigkeit.  
Das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz definiert den Freien Beruf in §1 Abs. 2 PartGG fol-
gendermaßen: "Die Freien Berufe haben im Allgemeinen auf der Grundlage besonderer be-
ruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche 
und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der Auf-
traggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt." (vergleiche dazu auch Antwort zu Frage 1). 
Händler, Gastronomen, Handwerker oder Produzenten von Waren gehören beispielsweise 
zu den Gewerbetreibenden. Gründerinnen und Gründer, die eine freiberufliche Tätigkeit aus-
üben oder sich in der Land- und Forstwirtschaft selbstständig machen, sind dagegen keine 
Gewerbetreibenden.  
Mit dem Status „Gewerbetreibender“ sind steuerliche Pflichten verbunden, die der Freiberuf-
ler/die Freiberuflerin (kein Gewerbetreibender/keine Gewerbetreibende) nicht erfüllen muss. 
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Die folgende Übersicht verdeutlicht die Zusammenhänge:  
 

 Gewerbebetrieb Freiberufliche Tätigkeit 

Anmeldung eines Betriebs bei der Gemeinde (Finanzamt wird 
von der Gemeinde unterrichtet.) beim Finanzamt 

Gewerbesteuer  ja, soweit Freibeträge überschritten 
werden nein 

Einkommensteuer Spitzensteuersatz 42 % Spitzensteuersatz 42 % 

Anrechnung der Gewerbe-
steuer auf die Einkommens-
teuer 

ja, und zwar bis zum 3,8-fachen des 
Gewerbesteuermessbetrages 

nein, da Gewerbesteuer 
nicht anfällt 

Gewinnermittlung i.d.R. durch Betriebsvermögensver-
gleich (Bilanzierung) 

i.d.R. durch Einnahmen- 
Überschussrechnung 

Quelle: Steuertipps für Existenzgründer, Bayerisches Staatsministerium für Finanzen, 2006  
 
 
3. Wie viele Unternehmen, Beschäftigte und Ausbildungsplätze sind den Freien 
 Berufen insgesamt und den einzelnen Berufsfeldern zuzuordnen? 
 
Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen - IT.NRW - hat zu dieser 
Frage die Umsatzsteuer- und die Einkommensteuerstatistik ausgewertet (Anlage 1). Die Zahl 
der Ausbildungsplätze wird statistisch nicht erfasst. Auf die methodischen Hinweise zu Be-
ginn des Anhangs wird ausdrücklich hingewiesen.  
Soweit Daten anderer Stellen vorliegen, sind diese nachfolgend wiedergegeben. 
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird jährlich von den Schulen im Rahmen der amtli-
chen Schuldaten (Stichtag 15. Oktober) gemeldet. Die Schülerzahl stimmt nicht überein mit 
der von den Kammern (z.B. Steuerberaterkammer, Ärztekammer) gemeldeten Zahl der Aus-
zubildenden. Die Differenz ist durch den abweichenden Erhebungsstichtag 31. Dezember 
der Kammern begründet. Ferner ist zu berücksichtigen, dass Ausbildungsverträge der Un-
ternehmen der Freien Berufe bei den Industrie- und Handelskammern sowie den Hand-
werkskammern erfasst werden. Dies trifft insbesondere auf kaufmännische Berufe (z.B. Bü-
rokaufmann/Bürokauffrau) zu. 
Mit den amtlichen Schuldaten wird nicht erfasst, ob der Ausbildungsbetrieb zu den Freien 
Berufen zählt. Die nachfolgende Auswahl begrenzt sich daher nur auf fachlich zuordnungs-
fähige Berufe.  
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Schülerinnen und Schüler in den Fachklassen des Schuljahres 2007/2008 
gemäß Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HWO)  
    Jg. 1 v.H. Jg. 2 v.H. Jg. 3 v.H. Jg. 4 v.H. Gesamt v.H. 

Summe Schüler 669   861   3410   21   4961   Arzthelfer/in 
davon weiblich 660 98,7 854 99,2 3387 99,3 21 100,0 4922 99,2
Summe Schüler  2776   2375   30       5181   Medizinische/r Fachangestell-

te/r davon weiblich 2746 98,9 2362 99,5 30 100,0     5138 99,2
Summe Schüler  71   68   62       201   Notarfachangestellte/r 
davon weiblich 57 80,3 51 75,0 53 85,5     161 80,1
Summe Schüler  6   14   6       26   Patentanwaltsfachangestellte/r 
davon weiblich 4 66,7 13 92,9 6 100,0     23 88,5
Summe Schüler  482   482   515       1479   Pharmazeutisch-

kaufmännische/r Angestellte/r davon weiblich 477 99,0 474 98,3 499 96,9     1450 98,0
Summe Schüler  720   761   757   3   2241   Rechtsanwalts- und Notarfach-

angestellte/r davon weiblich 690 95,8 740 97,2 737 97,4 3 100,0 2170 96,8
Summe Schüler  919   928   846   15   2708   Rechtsanwaltsfachangestellte/r 
davon weiblich 879 95,6 899 96,9 818 96,7 15 100,0 2611 96,4
Summe Schüler  1387   1209   1191       3787   Steuerfachangestellte/r 
davon weiblich 977 70,4 839 69,4 853 71,6     2669 70,5
Summe Schüler      217   337       554   Tierarzthelfer/in 
davon weiblich     210 96,8 321 95,3     531 95,8
Summe Schüler  424   198           622   Tiermedizinische/r Fachange-

stellte/r davon weiblich 406 95,8 189 95,5         595 95,7
Summe Schüler  2596   2399   2356   0   7351   Zahnmedizinische/r Fachange-

stellte/r davon weiblich 2587 99,7 2390 99,6 2343 99,4 0   7320 99,6
Summe  10050   9512   9510   39   29111   
davon weiblich   9483 94,4 9021 94,8 9047 95,1 39 100,0 27590 94,8

Quelle: Amtliche Schuldaten, Stand: 15.10.2007 
 
Die schwerpunktmäßig den Freien Berufen zugeordneten Ausbildungsberufe weisen mit 
94,8 v.H. einen um 56 Prozentpunkte höheren Frauenanteil aus als die Ausbildungsberufe 
insgesamt. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Fachklassen des dualen Systems 
über alle Bereiche ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 
Schülerinnen und Schüler in den Fachklassen des Schuljahres 2007/2008 insgesamt gemäß 
Berufsbildungsgesetz BBiG und Handwerksordnung HWO  

Jahrgang  

1 2 3 4 
insgesamt 

Schülerinnen und Schüler ins-
gesamt  

118.914 110.318 91.844 18.560 339.636 

Anteil weiblich in v.H. 40,6 40,7 41,1 5,2 38,8 
Quelle: Amtliche Schuldaten, Stand 15.10.2007  
 
Der Anteil der Auszubildenden aus dem Bereich der Freien Berufe (29.111) an allen Auszu-
bildenden in Nordrhein-Westfalen (339.636) beträgt 8,6 v.H. 
 
Ärzte/Ärztinnen und Zahnärzte/Zahnärztinnen: 
Bezogen auf die Definition des § 18 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes ergibt sich 
für die Ärzte- und Zahnärzteschaft in Nordrhein-Westfalen folgendes Zahlenbild: 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/8960 

 

 

 10 

Tätigkeitsstatus Ärzte Zahnärzte 
In eigener Praxis niedergelassen oder in anderer 
leitender Form ambulant tätig 25.338

 
10.880 

Zurechenbare Ausbildungsplätze ca. 9.790 7.878 
Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Stand: 31. Dezember 

2007 
 
Geht man hingegen davon aus, dass der ärztliche Beruf - unabhängig von der Form der Be-
rufsausübung - gemäß § 1 Abs. 2 Bundesärzteordnung (BÄO) ein Freier Beruf ist, sind alle 
bei den Ärzte- und Zahnärztekammern in Nordrhein-Westfalen registrierten Mitglieder zu be-
rücksichtigen. Den genannten Kammern gehören nach § 2 Abs. 1 Heilberufsgesetz grund-
sätzlich alle Berufsangehörigen als Kammermitglieder an, die im Land Nordrhein-Westfalen 
ihren Beruf ausüben oder, falls sie ihren Beruf nicht ausüben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben (Stand 31. Dezember 2007).  
 
Mitglieder der (Zahn-)Ärztekammern in Nordrhein-Westfalen zum 31. Dezember 2007 
gem. § 1, Abs. 2 Bundesärzteordnung: 
 
 Ärzte Zahnärzte
Bei den Kammern in NRW registrierte Mitglieder 87.099 16.947

davon ohne Tätigkeit 19.507 3.721
Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Stand: 31. Dezember 

2007 
 
Tierärzte/Tierärztinnen: 
Selbstständige, Beschäftigte und Auszubildende bei Tierärzten/Tierärztinnen in Nord-
rhein-Westfalen 
 
Niedergelassen 1.665 

Beschäftigte 3.436 

Auszubildende  1.557 
Quelle: Tierärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Stand: Herbst 2008 
 
Nichtärztliche Heilberufe: 
Auszubildende und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in nichtärztlichen Heil-
berufen in Nordrhein-Westfalen 
 

Beruf/Berufsgruppe Auszubildende Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte 

Physiotherapeut/-in 4.238  
Masseur/-in  
Mediz. Bademeister/-in 

368 28.362 

Hebammen 453 keine Angabe 
Heilpraktiker/-in keine Angabe 939 

Quelle: Landesberichterstattung Gesundheitsberufe Nordrhein-Westfalen, 10/2006 
 
Nach Angaben der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) waren im Jahr 2007 in Nordrhein-Westfalen insgesamt 33.647 Physiotherapeu-
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ten/Physiotherapeutinnen in ambulanten Praxen beschäftigt, davon 6.672 selbstständig 
(19,8 %) und 26.975 angestellt.  
 
Kindertagespflegepersonen: 
In Nordrhein-Westfalen sind 8.830 Menschen als Kindertagespflegeperson tätig 
(Stand: März 2008). Weitere Angaben liegen nicht vor. 
 
Architekten/Architektinnen 
Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Gesamtheit der in der Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen vertretenen Fachrichtungen (Architektur, Innenarchitektur, Land-
schaftsarchitektur und Stadtplanung: 
 
Büros rd.   8.500
freiberuflich Tätige; rd. 12.000
Beschäftigte in Architekturbüros (ohne Inhaber); rd. 25.000
Auszubildende in Architekturbüros rd.   2.200

Quelle: Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, Stand: 30. Juni 2008 

 

Ingenieure/Ingenieurinnen: 
Nach Angabe der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen beträgt die Zahl der Mitglieder 
10.024 (Stand: 31. Oktober 2008, ohne Ruheständler). Davon sind 4.353 selbstständig und 
5.671 angestellt bzw. beamtet tätig.  
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (incl. Auszubildende) in Architektur- 
und Ingenieurbüros in Nordrhein-Westfalen am 30. Juni 2006 beläuft sich auf insgesamt 
64.8177.  
Zahlen, die sich ausschließlich auf Beschäftigte in Ingenieurbüros beziehen, sind nicht ver-
fügbar. 
Die entsprechenden Zahlen für Vermesser/-innen sind in den Zahlen der Ingenieurkammer-
Bau Nordrhein-Westfalen enthalten.  
 
Markscheider/-innen:  
 
Selbstständige 15 

Beschäftigte 91 
Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Stand: 31.12.2005 
 
Juristen/Juristinnen: 
Für Nordrhein-Westfalen liegen folgende Zahlen zur Selbstständigkeit von Juris-
ten/Juristinnen vor: 
 
Rechtsbeistände 1.412 
Notare/Notarinnen 2.275 
Patentanwälte/-anwältinnen 430 
Zugelassene Rechtsanwälte/-anwältinnen 36.350

Quelle: Justizministerium Nordrhein-Westfalen, Stand 2008  

 

                                                 
7 Institut für Freie Berufe der Universität Erlangen-Nürnberg; Bundesagentur für Arbeit 
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Es stehen derzeit 5006 Ausbildungsplätze zum/zur Rechtsanwaltsfachangestellten bzw. 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten zur Verfügung.  
Darüber hinaus werden 65 Patentanwaltsfachangestellte ausgebildet.  
Angaben zur Anzahl der Beschäftigten liegen nicht vor. 
 
Steuerberatende Berufe: 
In den Bezirken der nordrhein-westfälischen Steuerberaterkammern sind folgende Unter-
nehmen, Beschäftigte und Ausbildungsplätze den Steuerberaterinnen, Steuerberatern, Steu-
erbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften zuzurechnen: 
 

Anzahl der Kammerbezirk
Düsseldorf 

Kammerbezirk
Köln 

Kammerbezirk 
Westfalen-Lippe

Steuerberaterinnen und Steuerberater 7.585 5.147 6.695
Steuerbevollmächtigten 164 152 176

Steuerberatungsgesellschaften 583 465 652
Ausbildungsverhältnisse 1.296 974 1.766

Quelle: Steuerberaterkammern in Nordrhein-Westfalen, Stichtag: 31.12.2008 
 
Künstler/-innen einschl. Schriftsteller/-innen: 
Selbstständige in Nordrhein-Westfalen nach Künstlergruppen in 2007: 
 
Theaterensembles 15

Ballettgruppen, Orchester, Kapellen und Chöre 312

Bildende Künstler/-innen 1.746

Restauratoren/Restauratorinnen 151

Komponisten/Komponistinnen und Musikbearbeiter/-innen 529

Schriftsteller/-innen 1.375

Bühnen-, Film-, Hörfunk- und Fernsehkünstler/-innen 1.768

Artisten/Artistinnen 101
  

Insgesamt 5.997
Quelle: Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW); Berechnungen 
Büro Michael Söndermann - Büro für Kulturwirtschaftsforschung, Köln; Stand 2007 
 
 
4. Wie hoch sind die Umsätze, die in den Freien Berufen und den einzelnen  
 Berufsfeldern der Freien Berufe erreicht werden? 
 
Zur Beantwortung dieser Frage wird auf die Auswertung der Einkommensteuer- und der Um-
satzsteuer-Statistik (Anlage 1) verwiesen. 
Zusätzlich liegt der Landesregierung eine durch die Finanzverwaltung vorgenommene Eintei-
lung der Betriebe in Größenklassen zum Stichtag 1. Dezember 2007 vor: 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/8960 

 

 

 13

Katalogberufe  
§ 18 EStG 

Großbe-
triebe 

Umsatz > 
3,9 Mio. 

oder 
Gewinn > 
500.000 

Mittelbe-
triebe 

Umsatz > 
735.000 

oder 
Gewinn > 
115.000 

Kleinbe-
triebe 

Umsatz > 
155.000 

oder 
Gewinn > 

32.000 

Kleinst-
betriebe 
Umsatz < 
155.000 
und Ge-
winn < 
32.000 

Sum
m

e 

Ärzte/Ärztinnen 379 6172 6462 7405 20418 

Fachärzte/Fachärztinnen 471 4070 4035 4006 12582 

Zahnärzte/Zahnärztinnen 244 3798 4104 2172 10318 

Tierärzte/Tierärztinnen 6 177 863 947 1993 
Rechtsanwäl-
te/Rechtsanwältinnen mit 
Notariat 

119 547 803 1271 2740 

Rechtsanwäl-
te/Rechtsanwältinnen oh-
ne Notariat 

200 1156 3714 8935 14005 

Notare/Notarinnen 46 155 110 109 420 
Patentanwäl-
te/Patentanwältinnen 

27 38 66 111 242 

Vermessungsingenieure/ 
Vermessungsingenieu-
rinnen  

11 139 248 389 787 

Ingenieu-
re/Ingenieurinnen 

155 1272 5420 12625 19472 

Architek-
ten/Architektinnen 

52 729 3847 10722 15350 

Wirtschaftsprüfer/-innen 34 163 339 759 1295 

Steuerberater/-innen 181 1716 3623 5244 10764 

beratende Volks- und Be-
triebswirte/-wirtinnen 

152 1124 6036 17574 24886 

vereidigte Buchprüfer/-
innen 

7 15 110 132 

Steuerbevollmächtigte 33 464 1282 1433 3212 

Heilpraktiker/-innen 3 92 1207 5889 7191 
Krankengymnas-
ten/Krankengymnastinne
n 

264 2989 7136 10389 

Journalis-
ten/Journalistinnen 

2 148 2515 11940 14605 

Übersetzer/-innen 1 52 1271 5470 6794 

Lotsen/Lotsinnen 8 15 23 
Quelle: Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, Stand 1. Dezember 2007 
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Ärzte/Ärztinnen: 
Eine Auswertung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zeigt für die Ärzte/ Ärztinnen 
und Zahnärzte/Zahnärztinnen folgendes Bild8:  
Als durchschnittlicher Brutto-Honorarumsatz aller ärztlichen Fachgruppen ergibt sich für den 
GKV-Bereich (vertragsärztliche Tätigkeit) für 2007 für die Mitglieder der Kassenärztlichen 
Vereinigung Nordrhein je Arzt/Ärztin ein Betrag in Höhe von 180.359 EUR, davon 176.918 
EUR für Hausärzte/Hausärztinnen und 223.637 EUR für Fachärzte/Fachärztinnen. Diese Be-
träge sind nicht mit dem Einkommen vor Steuern gleichzusetzen. Der abzuziehende Anteil 
der Praxiskosten betrug bei den Hausärzten/Hausärztinnen circa 55 %, bei den Fachärz-
ten/Fachärztinnen durchschnittlich 63 %.  
Im Landesteil Westfalen-Lippe haben Hausärzte/Hausärztinnen für 2006 einen GKV-Umsatz 
von 174.850 EUR bei einem Praxiskostenanteil von 54,9 % erwirtschaftet. Bei den Fachärz-
ten/Fachärztinnen lag der durchschnittliche GKV-Umsatz in diesem Zeitraum bei 260.220 
EUR. Der Kostenanteil betrug 62,3 %.  
 
Zahnärzte/Zahnärztinnen: 
Der durchschnittliche Umsatz aus selbstständiger zahnärztlicher Tätigkeit je Praxisinhaber/-
in betrug nach Angaben der beiden Zahnärztekammern in Nordrhein-Westfalen in 2006 ca. 
337.000 EUR. Zieht man steuerliche Betriebsausgaben von ca. 233.700 EUR ab, verbleibt 
ein (steuerlicher) Einnahmeüberschuss von ca. 103.300 EUR.  
 
Architekten/Architektinnen und Ingenieure/Ingenieurinnen  
Architekturbüros in Nordrhein-Westfalen erzielten im Bezugsjahr 2006 nach Angabe der Ar-
chitektenkammer Nordrhein-Westfalen einen mittleren Honorarumsatz (netto ohne USt.) in 
Höhe von rd. 166 TEUR. Bezogen auf die Zahl der 8.500 Architekturbüros in Nordrhein-
Westfalen errechnet sich hieraus ein Honorarumsatz von rd. 1,42 Mrd. EUR. 
 
Netto-Umsätze in nordrhein-westfälischen Ingenieurbüros (nach Größenklassen) im 
Jahr 20049 
 

  Anzahl tätiger Personen 

 Büros ins-
gesamt 

Inhaber ohne 
Mitarbeiter 

 
Bis zu 

4 

 
5 bis 9 

 
10 bis 25 

 
25 und 
mehr 

Arithmetisches 
Mittel10 

622.841 55.300 158.202 496.080 1.034.575 5.957.496

Median11 228.637 49.400 123.092 438.324 1.126.000 6.076.992
Quelle: Ingenieurkammer Bau Nordrhein-Westfalen, Stand 2004 

 
Im Jahr 2004 erwirtschafteten die befragten Ingenieure/Ingenieurinnen in Nordrhein-
Westfalen durchschnittlich 623 TEUR netto (ohne Umsatzsteuer). Die Umsätze variieren er-

                                                 
8 Umsatzdaten aus privatärztlicher Tätigkeit sind nicht erfasst, sie sind jedoch in der Einkommen- und 
Umsatzsteuer-Statistik enthalten (Anlagen 1 und 2);  
9 Prof. Dr. C. Hommerich: Die wirtschaftliche Situation der Ingenieure in der Bundesrepublik Deutschland; eine 
Repräsentativbefragung, durchgeführt im Auftrag der Bundesingenieurkammer 
10 Das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt genannt) entspricht der Summe der freiberuflichen Einkünfte geteilt 
durch die Anzahl der Freiberufler/-innen. 
11 Der Median ist der Wert einer geordneten Reihe (nach Höhe der Einkünfte), der in der Mitte steht.  Als Lagepa-
rameter bei nicht-normalverteilten Grundgesamtheiten, wie sie für die Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit  ty-
pisch sind, eignet sich der Median besonders gut, da er gegen Ausreißer robust ist, während das arithmetische 
Mittel durch wenige Fälle mit sehr hohen Einkünften stark angehoben wird. 
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wartungsgemäß deutlich nach Bürogröße. Der Umsatz von Ein-Personen-Büros liegt bei 
durchschnittlich 55 TEUR. In Büros, in denen 25 Personen und mehr tätig sind, liegt der Ver-
gleichswert bei knapp 6 Mio. EUR. 
Der Umsatz der in Vollzeit tätigen Inhaber/-innen / Mitarbeiter/-innen lag im Jahr 2004 bei 
durchschnittlich 63.248 EUR. Größere Büros erzielten im Schnitt höhere Pro-Kopf-Umsätze 
als kleinere Büros. 
 
Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen: 
Nach den Erhebungen des Instituts für Freie Berufe an der Universität Erlangen/Nürnberg für 
das Jahr 2004 lag der durchschnittliche Umsatz für Rechtsanwaltskanzleien in Westdeutsch-
land bei 419.000 Euro.  
Die Kammern führen keine eigenen statistischen Erhebungen zu den Umsätzen durch.  
 
Künstler/Künstlerinnen einschl. Schriftsteller(innen):  
Umsatz in Mio. Euro nach Künstlergruppen in 2007: 
Theaterensembles 3,1 

Ballettgruppen, Orchester, Kapellen und Chöre 38,3 

Bildende Künstler(innen) 190,4 

Restauratoren/Restauratorinnen 17,6 

Komponisten/Komponistinnen und Musikbearbeiter(innen) 56,1 

Schriftsteller(innen) 118,1 

Bühnen-, Film-, Hörfunk- und Fernsehkünstler(innen) 155,2 

Artisten/Artistinnen 7,8 
  

Insgesamt 586,7 
Quelle: Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW); 
             Berechnungen Büro Michael Söndermann - Büro für Kulturwirtschaftsforschung, Köln 
 
 
5. Wie hat sich der Frauenanteil – gegliedert nach Berufsbildern – entwickelt? 
 
Die amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen weist keine Daten zur Entwicklung des Frau-
enanteils - gegliedert nach Berufsbildern – aus. Hier kann lediglich auf die Daten des Instituts 
für Freie Berufe der Universität Erlangen/Nürnberg zurückgegriffen werden, die für den 
1. Januar 2003 und den 30. Juni 2004 zusammengestellt worden sind. Bis auf künstlerische 
Berufe sind nennenswerte Veränderungen nicht festzustellen. Aufgrund des kurzen Ab-
stands von 1 ½ Jahren zwischen den Erhebungszeitpunkten sowie veränderter Abgrenzun-
gen zwischen den Berufsgruppen sind die Ergebnisse nur begrenzt aussagekräftig.  
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Veränderung des Frauenanteils bei den Beschäftigten12 in Freien Berufen 2003 - 2004 
Berufsbild/ 
Berufsgruppe 

Frauenanteil 
in % am 

01.01.2003 

Frauenanteil 
in % am 

30.06.2004 

Veränderung 
in Prozent-

punkten 

Gesundheitswesen 94,0 94,0 0 
Veterinärwesen 90,0 89,5 - 0,05 
Sozialwesen  78,4 78,1 0,04 
Rechtsberatung  87,7 78,0 - 11,0 
Wirtschafts- und Steuerberatung  72,3 -- 
Markt- und Meinungsforschung  51,5 -- 
Unternehmens- und PR-Beratung  42,7

43,7
-- 

Forschung und Entwicklung  37,9 37,2 0,2 
Techn., phys. u. chem. Untersu-
chung  

31,7 31,1 0,16 

Hard- und Softwareberatung  25,1 24,6 0,12 
Architektur, Ingenieure  34,2 31,5 7,9 
Erwachsenenbildung, . 49,0 -- 
Schulen  47,6

45,6
-- 

Künstlerische und schriftst. Tä-
tigkeiten  

41,0 49,6 + 21,0 

Sonstige künstlerische, kulturelle 
u.ä. Tätigkeiten  

57,8 -- 

Sonstige freiberufliche Tätigkei-
ten  

39.2
37,0

-- 

Quelle: Institut für Freie Berufe, Universität Erlangen-Nürnberg nach Daten der Bundesanstalt für Arbeit,  
 
Darüber hinaus liegt für das Jahr 2007 eine weitere Tabelle des Instituts für Freie Berufe der 
Universität Erlangen Nürnberg vor, die den Anteil an Frauen in ausgewählten Berufen dar-
stellt: 
 

                                                 
12 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (incl. Auszubildende); eine Unterscheidung  
    nach Freiberuflern und gewerblich Beschäftigten ist nicht vorgenommen worden. 
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Frauenanteil in ausgewählten Freien Berufen (2007) 
 
Beruf Frauenanteil
Ärzte/Ärztinnen 30,9 % 
Zahnärzte/Zahnärztinnen 29,4 % 
Tierärzte/Tierärztinnen 40,5 % 
Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen 28,9 % 
Patentanwälte/Patentanwältinnen 8,8 % 
Nur-Notare/Nur-Notarinnen 7,9 % 
Steuerberater/-innen/Steuerbevollmächtigte 25,0 % 
Wirtschaftsprüfer/-innen 13,2 % 
Vereidigte Buchprüfer/-innen 13,1 % 
Architekten/Architektinnen 20,0 % 
Bildende Künstler/-innen 64,0 % 
Darstellende Künstler/-innen 52,0 % 
Musiker/-innen 34,3 % 
Publizisten/Publizistinnen 47,8 % 

Quelle: Institut für Freie Berufe, Universität Erlangen-Nürnberg 
 
Ärzte/Ärztinnen: 
Im Bereich der Ärztekammer Nordrhein hat sich der weibliche Mitgliederbestand von 1997 
bis 2007 von 36,87 % auf 41,44 % erhöht. Allein die Zahl der in vertragsärztlichen Praxen tä-
tigen Ärztinnen ist in diesem Zeitraum von 3.673 auf 5.057 angestiegen; dies entspricht einer 
Zunahme von mehr als 37 %. 
Der Frauenanteil der Mitglieder im Bereich der Ärztekammer Westfalen-Lippe stieg von 1995 
bis 2007 von 32,29 % auf 38,27 %. In diesem Zeitraum hat sich die Zahl der niedergelasse-
nen Ärztinnen von 2.097 auf 3.281 erhöht; dies entspricht einer Zunahme von mehr als 
56 %. 
 
Zahnärzte/Zahnärztinnen: 
Die Entwicklung bei den Zahnärztinnen in Nordrhein-Westfalen ist ebenfalls tendenziell stei-
gend. So betrug bei der Nordrheinischen Zahnärzteschaft der Frauenanteil Ende 2005 ca. 
35 % und Ende 2007 ca. 36 %. In Westfalen-Lippe betrug der entsprechende Anteil 2005 ca. 
32 % und derzeit (2008) knapp 34 %.  
 
Tierärzte/Tierärztinnen: 
Der Frauenanteil beträgt aktuell rd. 47 %.  
 
Nichtärztliche Heilberufe: 
Der traditionell hohe Frauenanteil ist auch in den Gesundheitsfachberufen von 1995 bis 2006 
weiter angestiegen; bei Heilpraktikern/Heilpraktikerinnen von 62 % auf 70 %, bei Masseuren/ 
Masseurinnen und medizinischen Bademeistern/Bademeisterinnen und Physiotherapeu-
ten/Physiotherapeutinnen von 73 % auf 77,5 %. 
 
Im Bereich der Kindertagespflege sind zu 97 % Frauen tätig. Dieser Anteil verändert sich 
kaum. 
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Architekten/Architektinnen: 
Bei den Architekturberufen lässt sich eine dynamische Entwicklung des Frauenanteils beo-
bachten. Allgemein ist der Frauenanteil bei den Mitgliedern der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen von 24 % im Jahr 2005 auf 27,5 % im Jahr 2007 gestiegen. Besonders au-
genfällig ist diese Entwicklung in der Fachrichtung Innenarchitektur. Dort liegt der Anteil der 
weiblichen Berufsangehörigen bei nahezu 50 %. Diese Relation im Geschlechterverhältnis 
findet sich in der Altersgruppe der unter 30-jährigen inzwischen über alle Fachrichtungen. 
 
Ingenieure/Ingenieurinnen: 
Der Anteil der weiblichen Mitglieder der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ist von 
ca. 5,6 % (per 12/2002: 534 von insgesamt 9.530 Mitgliedern) auf ca. 6,9 % (per 10/2008: 
703 von 10.256) gestiegen. 
 
Markscheider/-innen: 
Im Beruf der Markscheider/-innen sind drei Frauen tätig; das entspricht einem Anteil von rd. 
3 % (Stand 01/2009). Konkrete Angaben zur Entwicklung liegen nicht vor. Frauen sind als 
Markscheiderinnen in Nordrhein-Westfalen erst seit wenigen Jahren tätig. Der geringe Anteil 
der Frauen resultiert im Wesentlichen aus dem Beschäftigungsverbot bzw. der Beschäfti-
gungsbeschränkung für Frauen im Bergbau unter Tage. 
 
Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen: 
Seit 1990 ist der Anteil der Frauen im Bereich der Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen von 
13,6 % auf 28,8 %, im Bereich der Notare/Notarinnen von 4,3 % auf 7,0 % und bei den 
Rechtsbeiständen von 9,2 % auf 13,7 % angestiegen. Bei den Patentanwäl-
ten/Patentanwältinnen hat sich der Anteil der Frauen in den letzten zehn Jahren von ca. 7 % 
auf 10,9 % erhöht.  
 
Steuerberatende Berufe 
Der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der Steuerberater/-innen und Steuerbevollmächtig-
ten betrug in den Bezirken der nordrhein-westfälischen Steuerberaterkammern im Jahr 2008: 
 
Anteil der Kammerbezirk

Düsseldorf 
Kammerbezirk

Köln 
Kammerbezirk 

Westfalen-Lippe 

Steuerberaterinnen 32 % 30 % 27 % 

weiblichen 
Steuerbevollmächtigten 

 
50 % 

 
45 % 

 
49 % 

Quelle: Steuerberaterkammern in Nordrhein-Westfalen 
 
 
6. Wie beurteilt die Landesregierung die derzeitige wirtschaftliche Lage der Freien 
 Berufe und der einzelnen Berufsbilder der Freien Berufe? 
 
Für eine belastbare Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Freien Berufe fehlen spezifi-
sche empirische Daten. Aufgrund der Verschiedenheit der einzelnen Berufsbilder lässt sich 
zudem eine allgemeingültige Aussage nicht treffen. 
Zu den größten Berufsgruppen (Ärzte/Ärztinnen, Architekten/Architektinnen, Ingenieu-
re/Ingenieurinnen) konnten aus Berichten der Standesvertretungen nachfolgende Einschät-
zungen entnommen werden:  
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Ärzte/Ärztinnen und Zahnärzte/Zahnärztinnen: 
Die Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe berichten, dass 
sich nach ihren Einschätzungen die wirtschaftliche Lage der vertragsärztlich und vertrags-
zahnärztlich tätigen Mitglieder in den letzten Jahren deutlich verschlechtert hat. Wesentliche 
Ursache hierfür seien die mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 1993 eingeführten Budgetie-
rungen in der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung sowie Verzerrungen in der Vergütungs-
systematik. Zu verzeichnende Einbußen könnten in der Regel durch Honorare aus privatärzt-
licher Tätigkeit nicht kompensiert werden. Die individuelle Honorarsituation habe sich zudem 
durch eine in der Vergangenheit stetig gewachsene Zahl der Vertragsärzte trotz nahezu flä-
chendeckender Zulassungsbegrenzungen in fast allen Fachgebieten verschärft.  
 
Architekten/Architektinnen und Ingenieure/Ingenieurinnen: 
Die Herbstumfrage 2008 des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung sowie das Stimmungsba-
rometer der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (Herbst 2008) verweisen auf die un-
verändert schwierige wirtschaftliche Situation der Architektenschaft in Nordrhein-Westfalen. 
Trotz gradueller Verbesserungen bei der Auftragslage hat der Konjunkturaufschwung der 
vergangenen Jahre die Auftragslage bei den Architekten/Architektinnen nicht verbessert. Die 
wirtschaftliche Lage hat sich auch dadurch verschärft, dass die Honorare nach der Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) seit 1996 nicht der allgemeinen Kostenent-
wicklung in Deutschland angepasst worden sind.  
 
 
7. Welchen spezifischen Mehrwert rechnet die Landesregierung den Freien Berufe 
 für die nordrhein-westfälische Gesellschaft zu? 
 
Die Freien Berufe sind dadurch gekennzeichnet, dass ihre Angehörigen sich durch besonde-
re Fähigkeiten, besondere Verantwortung gegenüber dem Einzelnen und der Gesellschaft 
auszeichnen (vgl. dazu auch Frage 2).  
Die Freien Berufe erfüllen in großen Teilen gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Sie stellen die 
gesundheitliche Versorgung sicher, dienen der Rechtspflege und sorgen in weiten Bereichen 
für ein geordnetes Miteinander. Sie sind aktiver Bestandteil der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung. In allen Bereichen erbringen sie eine Vielzahl von Dienstleistungen, die eng mit der 
Erfüllung menschlicher Bedürfnisse und der Fortentwicklung des gesellschaftlichen Lebens 
verknüpft sind.  
Dem trägt auch die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen im Abschnitt „Arbeit, Wirt-
schaft und Umwelt“ in Artikel 28 Satz 1 Rechnung:  

„Die Klein- und Mittelbetriebe in Landwirtschaft, Handwerk, Handel und  Gewerbe und die 
Freien Berufe sind zu fördern.“  

Artikel 28 der Landesverfassung schreibt die Förderung des Mittelstandes als Verfassungs-
ziel fest. Die Freien Berufe werden in der Aufzählung der einzelnen Wirtschaftsbereiche als 
gleichwertiges Element neben Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Gewerbe benannt.  
Demzufolge sind die Freien Berufe immer Bestandteil der Mittelstandspolitik des Landes und 
der damit verbundenen Maßnahmen. Dies wird auch in der Regierungserklärung vom 13. Ju-
li 2005 in vielfältiger Weise deutlich. Dort sind umfassend Zielsetzungen formuliert, die den 
Mittelstand und somit auch die Freien Berufe in ihrer Bedeutung würdigen und in die politi-
schen Zielsetzungen einbeziehen.  
Den Angehörigen der Freien Berufe kommt in Bezug auf die Entwicklung einer 
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft sowie der zunehmenden Internationalisierung der 
Wirtschaft eine besondere Bedeutung zu. Aufgrund ihrer Qualifikation, Kompetenz und Fle-
xibilität können sie Vorreiter für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes sein. 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/8960 

 

 

 20 

II. Selbstverwaltung der Freien Berufe 
 
8. Welche berufsständischen und selbstverwalteten Organisationsstrukturen sind 
 den einzelnen Berufsbildern der Freien Berufe zuzurechnen? 
 
Die folgenden berufsständischen und selbstverwalteten Organisationen sind den einzelnen 
Berufsbildern der Freien Berufe zuzuordnen:  
 
A. Berufsständische Kammern:  
• Ärztekammer Nordrhein 
• Ärztekammer Westfalen-Lippe 
• Zahnärztekammer Nordrhein 
• Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 
• Tierärztekammer Nordrhein 
• Tierärztekammer Westfalen-Lippe  
• Psychotherapeutenkammer NRW  
• Architektenkammer NRW 
• Ingenieurkammer Bau NRW 
• Rechtsanwaltskammer Düsseldorf 
• Rechtsanwaltskammer Hamm 
• Rechtsanwaltskammer Köln 
• Rheinische Notarkammer 
• Westfälische Notarkammer 
• Patentanwaltskammer 
• Steuerberaterkammer Düsseldorf 
• Steuerberaterkammer Köln 
• Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe 
• Wirtschaftsprüferkammer (Landesgeschäftsstelle NRW) 
Quelle: Verband der Freien Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e.V. 
             und Fachressorts 
 
B. Berufsständische Versorgungswerke: 
• Nordrheinische Ärzteversorgung 
• Ärzteversorgung Westfalen-Lippe 
• Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein 
• Versorgungswerk der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 
• Versorgungswerk der Tierärztekammer Nordrhein 
• Versorgungswerk der Tierärztekammer Westfalen-Lippe 
• Versorgungswerk der Psychotherapeutenkammer NRW 
• Architektenversorgung Nordrhein-Westfalen (incl. Mitglieder der Ingenieurkammer) 
• Notarversorgungswerk Köln 
• Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Land Nordrhein-Westfalen 
• Versorgungswerk der Steuerberater im Land Nordrhein-Westfalen 
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• Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer im Lande Nord-
rhein-Westfalen  

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. in Köln  
            und Fachressorts 
 
C. Kassen(zahn)ärztliche Vereinigungen: 
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein 
Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe 
Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein 
Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe 
Quelle: Verband der Freien Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e.V. 
             und Fachressorts 
 
D. Sonstige: 
Daneben gibt es noch eine Vielzahl von berufsständischen und berufsübergreifenden Ver-
bänden, Vereinen und Zusammenschlüssen, insbesondere bei den nicht verkammerten Be-
rufen, die sich alle in unterschiedlichster Weise für die Interessen der Freien Berufe einset-
zen. Diese haben keinen öffentlich-rechtlichen Charakter, kennen keine Pflichtmitgliedschaft 
und arbeiten ausschließlich auf privater Basis.  
 
 
9. Welche selbstverwalteten Organisationsstrukturen sind den einzelnen Berufs-
 bildern der Freien Berufe für die soziale Absicherung ihrer Mitglieder zuzurech-
 nen? 
 
Die bestehenden berufsständischen Versorgungswerke sind entweder Einrichtungen der je-
weiligen Berufskammern mit eigenem Vermögen, die durch Satzung errichtet wurden, oder 
sie sind als selbstständige rechtsfähige Anstalten oder Körperschaften aufgrund eines Lan-
desgesetzes gegründet worden (vgl. Frage 8 B.). 
 
 
10. Wie steht die Landesregierung zur Überlegung einiger Bundesländer zur  
 Abschaffung der Künstlersozialversicherung? 
 
Die Künstlersozialversicherung ist eine wichtige sozial- und kulturpolitische Institution. Sie 
trägt zur sozialen Sicherung der schöpferischen Tätigkeit von Menschen bei, die Unterstüt-
zung und Wertschätzung der Gesellschaft verdienen. Angesichts dessen hat sich die Lan-
desregierung von Nordrhein-Westfalen nachdrücklich für den Erhalt der Künstlersozialversi-
cherung eingesetzt. 
Der Bundesrat hat sich am 19. September 2008 gegen die Abschaffung der Künstlersozial-
versicherung ausgesprochen. 
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11. Welche Beiträge müssen die Mitglieder an diese selbstverwalteten Organisatio-
 nen und Versorgungswerke entrichten? 
 
Ärzte/Ärztinnen / Zahnärzte/Zahnärztinnen 
Die Beitragsverpflichtung der ärztlichen und zahnärztlichen Mitglieder an die selbstverwalte-
ten Organisationen ergibt sich zunächst aus den jeweiligen, als Satzung erlassenen Bei-
tragsordnungen der zuständigen Kammern. Die Beitragsordnungen können für Einzelfälle 
Befreiungen von der Beitragspflicht vorsehen, so z.B. zur Vermeidung unzumutbarer Härten. 
Nach den ärztlichen Beitragsordnungen sind für die Einstufung zum Kammerbeitrag die Ein-
künfte aus sämtlichen ärztlichen Haupt- und Nebeneinkünften maßgeblich. Grundlage der 
Beitragsberechnung sind die Einkünfte aus selbstständiger ärztlicher Tätigkeit (Umsatz ab-
züglich der Betriebsausgaben) und/oder die Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit, al-
so Bruttoarbeitslohn laut Lohnsteuerkarte abzüglich der Werbungskosten.  
Die Kammerbeiträge der Zahnärzte/Zahnärztinnen sind status- bzw. tätigkeitsbezogen pau-
schal gestaffelt. Aus den Beitragstabellen der Beitragsordnungen lassen sich die den jeweili-
gen Einkünften aus ärztlicher Tätigkeit sowie die dem jeweiligen zahnärztlichen Status ent-
sprechenden Jahresbeiträge ersehen.  
Die aktuellen ärztlichen und zahnärztlichen Beitragsordnungen nebst Anlagen sind im Minis-
terialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen (SMBl. NRW. 21220 und 2123) veröffentlicht. 
Ihnen sind die an dieser Stelle nicht näher darstellbaren Beiträge im Einzelnen zu entneh-
men. 
Die Beiträge an die Versorgungswerke richten sich nach den Einkünften aus der beruflichen 
Tätigkeit und orientieren sich an den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die 
Höhe der zur Erbringung der Versorgungsleistungen notwendigen Beiträge ergibt sich aus 
der jeweiligen Satzung der Versorgungseinrichtung. Die Rechtsaufsicht obliegt dem Finanz-
ministerium. 
Soweit darüber hinaus aufgrund der Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung der ge-
setzlich Krankenversicherten eine gesetzliche Mitgliedschaft bei der zuständigen Kas-
sen(zahn)ärztlichen Vereinigung besteht, fallen satzungsgemäße Verwaltungskostenbeiträge 
auch für diese Körperschaften an. Die Beiträge werden in der Regel als Vomhundertsatz  der 
abgerechneten Vergütung erhoben; der Prozentsatz wird durch die Selbstverwaltung festge-
setzt. 
 
Tierärzte/Tierärztinnen: 
Für das Berufsbild „Tierarzt/Tierärztin“ ergeben sich die Beitragssätze für die Selbstverwal-
tungsorganisation und die Versorgungswerke aus der nachfolgenden Tabelle: 
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 Nordrhein 
Beitragsordnung vom 19.03.2001 - 

zuletzt geändert am 20.10.2003 (Deut-
sches Tierärzteblatt 12/2003); 

Satzung des Versorgungswerkes vom 
21.01.1998, zuletzt geändert am 

24.06.2008 (Deutsches Tierärzteblatt 
08/2008) 

Westfalen-Lippe 
Beitragsordnung vom 

13.11.1974 - zuletzt geändert am 
26.03.2001 (Deutsches Tierärzte-

blatt 5/2001); 
Satzung des Versorgungswerkes 
vom 10.11.2008 (Deutsches Tier-

ärzteblatt 02/2009) 

Niedergelassene 
Tierärzte 

200,00 EUR jährlich 168,00 EUR jährlich 

Angestellte in Pra-
xen, öffentl. Dienst, 
etc.  

155,00 EUR jährlich 120,00 EUR jährlich 

Tierärzte im Ruhe-
stand 

75,00 EUR jährlich 
(über 75 Jahre: 

21,00 EUR jährlich) 

33,00 EUR jährlich 

Versorgungswerk mindestens der Prozentsatz der Beiträge, der in die gesetzliche Rentenver-
sicherung zu zahlen ist (§ 15 der Satzung des Versorgungswerkes), also 

derzeit 19,9% des sozialversicherungspflichtigen Einkommens bei Angestell-
ten, bei selbständig Tätigen des zu versteuernden Einkommens gemäß Ein-

kommensteuerbescheid. 
Quelle: Deutsches Tierärzteblatt (Daten s. o.)  
 
Architekten/Architektinnen: 
Bei den Beitragssätzen der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) wird zwischen 
freischaffenden, angestellten und nicht beruflich tätigen Mitgliedern differenziert. Die Bei-
tragssätze der Kammer für das Jahr 2008 staffeln sich wie folgt: 

freischaffende Mitglieder:  254 EUR 
angestellte Mitglieder:  173 EUR 
nicht beruflich tätig Mitglieder: 103 EUR 

Beitragsleistungen von Kammermitgliedern an das Versorgungswerk der AKNW sind analog 
zu den gesetzlichen Rentenregelungen zu entrichten. Auf freiwilliger Basis ist eine individuel-
le Höherversicherung möglich. 
 
Ingenieure/Ingenieurinnen: 
Pflichtmitglieder der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen zahlen einen Jahresgrund-
beitrag von 417 EUR. Für freiwillige Mitglieder variiert der Jahresbeitrag zwischen 115 EUR 
(angestellt bzw. beamtet tätig) und 417 EUR (selbstständig tätig). Von Mitgliedern, die über 
bestimmte Anerkennungen bzw. Bescheinigungen (z.B. Bauvorlageberechtigung, wenn über 
die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen erworben; öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige soweit nicht bei der IHK eingetragen) verfügen, werden jährlich Zusatzbei-
träge zwischen 25 und 50 EUR erhoben.  
Mitglieder der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen haben Zugang zu dem Versor-
gungswerk der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, sofern sie zum Zeitpunkt des Ein-
tritts in die Kammer das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder berufsunfähig sind. 
Freiberuflich tätige Mitglieder zahlen als Versorgungsabgaben von ihrem reinen Berufsein-
kommen zurzeit einen Beitragssatz von 19,9 %, soweit bestimmte Höchstgrenzen nicht 
überschritten werden. Angestellt tätige Mitglieder der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-
Westfalen können zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherungspflicht bestimmte Min-
destbeiträge (zurzeit 159 EUR/Monat) abführen. 
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Juristen/Juristinnen: 
Der Regelpflichtbeitrag, den die Mitglieder an die Versorgungswerke zu entrichten haben, 
beträgt bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 63.600 EUR derzeit 19,9%. Die Höhe der 
Beiträge zu den Anwaltskammern ist von der jeweiligen Satzung abhängig. 
 
Notare/Notarinnen: 
Die im Bezirk der Westfälischen Notarkammer tätigen Anwaltsnotare/Anwaltsnotarinnen ha-
ben im Jahre 2008 für die Rechtsanwaltskammer Hamm einen Beitrag in Höhe von 160 EUR 
sowie für die Notarkammer 1.420 EUR aufgebracht; daraus ergibt sich eine jährliche Ge-
samtbelastung von 1.580 EUR.  
Die an die Rheinische Notarkammer zu entrichtenden Kammerbeiträge sind für die in diesem 
Bezirk tätigen Anwaltsnotare/Anwaltsnotarinnen indes abhängig von der Anzahl der Urkun-
den.  
Der Jahresbeitrag für die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf betrug im Jahr 2008 216 EUR.  
 
Steuerberater/-innen / Wirtschaftsprüfer/-innen: 
Die Beiträge orientieren sich am Beitragssatz und der Beitragsbemessungsgrenze der ge-
setzlichen Rentenversicherung. 
 
Künstler/-innen: 
Die Höhe der zur Künstlersozialversicherung zu entrichtenden Beiträge hängt vom Ar-
beitseinkommen ab. Grundlage für die Beitragsberechnung ist das voraussichtliche Jahres-
arbeitseinkommen (abzüglich der Betriebsausgaben wie z.B. Miete, Arbeitsmaterialien, Löh-
ne, Werbungskosten, Abschreibungen). Die Beiträge errechnen sich aus diesem Arbeitsein-
kommen und aus dem halben Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung von derzeit 
19,9 Prozent. Als Obergrenze gilt die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung 
(2008: 63.600 Euro in den alten und 54.000 Euro in den neuen Ländern). 
 
 
12. Wie stärkt die Landesregierung die selbstverwalteten Strukturen der Freien  
 Berufe? 
 
Die selbstverwalteten Strukturen der Freien Berufe stellen ein funktionsfähiges und zu-
kunftsorientiertes System dar. 
Die Landesregierung stärkt die selbstverwalteten Strukturen der Freien Berufe durch ein kla-
res Bekenntnis zur Notwendigkeit und zum Fortbestand des Kammerwesens in Nordrhein-
Westfalen. Sie hat dies in der Regierungserklärung vom 13. Juli 2005 deutlich zum Ausdruck 
gebracht.  
Die politische Unterstützung der selbstverwalteten Strukturen der Freien Berufe ist ein zent-
rales Element der Politik der Landesregierung. Eine soziale Ordnungspolitik muss auf starke 
Selbstverwaltungen setzen. Daher unterstützt die Landesregierung die Selbstverwaltung der 
Freien Berufe im Rahmen der politischen Möglichkeiten. 
 
 
13. Welche Auswirkungen haben die Folgen der Finanzkrise auf die Freien Berufe 
 und deren Versorgungswerke? 
 
Konkrete Aussagen zu den Auswirkungen der Finanzkrise lassen sich zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt für die Freien Berufe und deren Versorgungswerke nicht treffen.  
Beispielsweise sind die Bauberufe aufgrund ihrer Planungsaufgaben für vorgesehene Inves-
titionen und der damit verbundenen Marktnähe von konjunkturellen Entwicklungen in höhe-
rem Maße betroffen als etwa andere Freie Berufe. Da davon auszugehen ist, dass sich die 
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Finanzmarktkrise nachteilig auf die allgemeine Konjunkturentwicklung in Nordrhein-
Westfalen auswirken wird, sind auch unmittelbare Rückwirkungen auf die nordrhein-
westfälischen Bauberufe zu erwarten.  
Die Versorgungswerke sind wie die privaten Versicherer von der Finanzkrise im Gegensatz 
zu den Banken indirekt über ihre Kapitalanlagen betroffen. Eine Abfrage zum Zeitpunkt der 
Beantwortung dieser großen Anfrage hat ergeben, dass bei keinem der beaufsichtigten Ver-
sorgungswerke mit bedeutenden Vermögensausfällen zu rechnen ist. Es ist ausreichende 
Liquidität vorhanden, um die Renten in der gegenwärtigen Höhe weiter zahlen zu können. Es 
ist allerdings nicht auszuschließen, dass künftige Dynamisierungen wegen der angespann-
ten Situation auf den Kapitalmärkten schwächer ausfallen bzw. ausgesetzt werden. 
Eine aktuelle Bestandsaufnahme des Versorgungswerkes der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen zum Jahresende 2008 hat z.B. ergeben, dass das Versorgungswerk von der 
Krise an den internationalen Finanzmärkten derzeit nicht negativ betroffen ist.  
 
 
14. Wie beurteilt die Landesregierung die Situation der Selbstständigen hinsicht-
 lich ihrer Alters- und Krankenvorsorge? 
 
Die Versorgungswerke der Freien Berufe stellen ein funktionsfähiges, zukunftsorientiertes 
System der Altersvorsorge ohne staatliche Zuschüsse dar und können deshalb auch weiter-
hin mit der politischen Unterstützung der Landesregierung rechnen. 
Die berufsständische Versorgung ist im System der Alterssicherung als Äquivalent zur ge-
setzlichen Rentenversicherung („erste Säule“) anzusehen, d.h., dass sie einen wesentlichen 
Beitrag zur Alterssicherung der Mitglieder der Versorgungswerke darstellt. Die Alterssiche-
rung Selbständiger, die über berufsständische Versorgungswerke versichert sind, liegt in der 
Regel deutlich oberhalb des Sicherungsniveaus der Selbstständigen, die in der gesetzlichen 
Rentenversicherung pflichtversichert sind. 2005 haben die berufsständischen Versorgungs-
werke 2,7 Mrd. Euro an Rentenzahlungen an rund 135.000 Rentenempfänger ausgezahlt 
(das entspricht einer durchschnittlichen Monatsleistung in Höhe von rd. 1.666 Euro). 
Die erworbenen Rentenansprüche aus der Künstlersozialversicherung richten sich in erster 
Linie nach den gezahlten Beiträgen. Gegenwärtig erbringen 12 Monate an geleisteten Bei-
trägen nach dem Durchschnittsverdienst (2008: 30.084 Euro) eine monatliche Rente von ei-
nem Entgeltpunkt oder rd. 26,56 Euro in den alten und rd. 23,34 Euro in den neuen Ländern. 
Die gemeldeten Durchschnittsverdienste der Künstler und Publizisten liegen jedoch bei we-
niger als der Hälfte des Durchschnittsverdienstes, so dass eine ausreichende Alterssiche-
rung allein über die Künstlersozialversicherung nicht gewährleistet werden kann. Eine ge-
sonderte Erfassung der durchschnittlichen Zahlbeträge und Leistungsausgaben erfolgt nicht, 
da die Künstlersozialversicherung kein Leistungsträger ist und die Versicherten und deren 
Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung insgesamt aufgehen. Statistische Anga-
ben, in welchem Umfang Künstler von der zusätzlichen Alterssicherung (z.B. „Riester“- oder 
„Rürup“-Rente mit staatlicher Förderung) Gebrauch machen, liegen nicht vor." 
 
Zur Situation der Freien Berufe hinsichtlich ihrer Krankenvorsorge liegen der Landesregie-
rung keine Erkenntnisse vor. 
 
 
15. Welche zwingenden Doppelmitgliedschaften gibt es für einzelne Berufsfelder 
 und welche Beitragspflichten ergeben sich daraus? 
 
Ärzte/Ärztinnen / Zahnärzte/Zahnärztinnen: 
Eine zwingende Doppelmitgliedschaft gibt es für ärztlich und zahnärztlich approbierte Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgen/-chirurginnen. 
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Ihre Beitragspflicht richtet sich nach den jeweils einschlägigen Regelungen der anzuwen-
denden Beitragsordnungen von Ärzte- und Zahnärztekammer unter Berücksichtigung des 
Tätigkeitsgebietes. Sind sie z.B. in ihrer Berufsausübung ausschließlich zahnärztlich tätig, 
werden sie von den Ärztekammern lediglich zum Mindestbeitrag veranlagt. Bei überwiegen-
der ärztlicher Tätigkeit ist die Mitgliedschaft bei der Zahnärztekammer Nordrhein beitragsfrei, 
während die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe in diesem Fall 50 % des jeweiligen Bei-
tragssatzes verlangt.  
Eine weitere, in diesem Sinn doppelte Mitgliedschaft ergibt sich entsprechend der Antwort zu 
Frage 11 bei vertrags(zahn)ärztlicher Tätigkeit zugunsten der zuständigen Kas-
sen(zahn)ärztlichen Vereinigung. 
Zudem kommt eine Mehrfachmitgliedschaft bei einer Tätigkeit in mehreren Kammerberei-
chen in Betracht. In diesem Fall besteht grundsätzlich eine Beitragspflicht bei jeder der in 
Frage kommenden Kammern. 
 
Juristen/Juristinnen, Notare/Notarinnen: 
Für Anwaltsnotare bestehen zwingende Pflichtmitgliedschaften in den Rechtsanwalts- und 
Notarkammern. Ansonsten bestehen keine zwingenden Doppelmitgliedschaften. 
 
Architekten/Architektinnen / Ingenieure/Ingenieurinnen: 
Sofern Mitglieder der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ihre Leistungen in einer 
Kapitalgesellschaft bzw. einer anderen Rechtsform des Handelsgesetzbuches erbringen und 
eine Eintragung in das Handelsregister erfolgt, besteht aufgrund anderer gesetzlicher Rege-
lungen die Notwendigkeit einer Doppelmitgliedschaft in der örtlichen Industrie- und Handels-
kammer. Die Höhe der dort zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge reicht i.d.R. bis zur vollen Bei-
tragsveranlagung.  
Doppelmitgliedschaften in der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen bzw. der Ingenieur-
kammer Bau Nordrhein-Westfalen sowie in einer Industrie- und Handelskammer in Nord-
rhein-Westfalen sind nur für wenige Architekturbüros, die in der Rechtsform einer Kapitalge-
sellschaft am Markt tätig sind bzw. für Kammermitglieder, die ihre Bestellung als öffentlich 
bestellte und vereidigte (ö.b.v.) Sachverständige bei einer Industrie- und Handelskammer 
erwirken, relevant.  
Weitere zwingende Doppelmitgliedschaften sind der Landesregierung nicht bekannt.  
 
 
 
III. Einkommen und Perspektiven der Freien Berufe 
 
16. Wie hat sich in den einzelnen Regionen des Landes NRW der Umsatz und das 
 durchschnittliche Einkommen der Freien Berufe – nach Berufsbildern geglie-
 dert – entwickelt? 
 
Die zur Beantwortung dieser Frage vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein 
Westfalen - IT.NRW - erstellten Auswertungen der Umsatzsteuer- und der Einkommensteu-
erstatistik nach Regionen sind als Anlage 2 beigefügt.  
Auf die eingeschränkte Aussagekraft dieser Daten (vgl. auch Vorbemerkungen zum statisti-
schen Anhang) wird hingewiesen.  
Weitere Daten zur Entwicklung der Umsätze in den Freien Berufen liegen der Landesregie-
rung nicht vor. 
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17. Welche Begründung liegt der Befreiung der Freien Berufe von der Gewerbe-
 steuer zu Grunde und hält die Landesregierung diese Begründung für zukunfts-
 fest? 
 
Die Befreiung der Freien Berufe von der Gewerbesteuer besteht bereits seit dem einheitli-
chen Gewerbesteuergesetz vom 1. Dezember 1936. Die gewerbesteuerrechtliche Unter-
scheidung zwischen Freien Berufen und Gewerbetreibenden beruht insbesondere auf dem 
traditionell für die Rechtfertigung der Gewerbesteuer herangezogenen Äquivalenzprinzip. 
Typisierend geht der Gesetzgeber davon aus, dass die Freien Berufe in geringerem Umfang 
Infrastrukturlasten der Gemeinden verursachen als die Gewerbetreibenden. 
Die auf dieser Typisierung beruhende Unterscheidung hat das Bundesverfassungsgericht 
mehrfach als mit dem Grundgesetz vereinbar beurteilt. Aktuell hat das Bundesverfassungs-
gericht mit seinem Beschluss vom 8. Januar 2008 – 1 BvL 2/04 – entschieden, dass die her-
kömmlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen Gewerbetreibenden und Freien Berufen 
für eine typisierende Differenzierung bei der Gewerbesteuerpflicht nach wie vor auch unter 
dem Aspekt tragfähig sind, dass sich das Erscheinungsbild der beiden Berufsgruppen weit-
gehend angeglichen hat. Letzteres reicht nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht 
aus, den insgesamt fortbestehenden und für die unterschiedliche gewerbesteuerliche Be-
handlung maßgeblichen Typusunterschied auszuräumen. 
Auf der Basis dieser Rechtsgrundsätze hält die Landesregierung eine Befreiung der Freien 
Berufe von der Gewerbesteuer weiterhin für gerechtfertigt und zukunftsfest. 
 
 
18. Wie hoch ist der Anteil der Existenzen in den Freien Berufen, die wirtschaftlich 
 nicht tragfähig sind? 
 
Ab wann eine berufliche Existenz wirtschaftlich nicht mehr tragfähig ist, lässt sich nicht ohne 
Weiteres beantworten. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer Existenz ist von individuellen 
Rahmenbedingungen abhängig, die sich einer generalisierenden Betrachtungsweise entzie-
hen. 
Darüber hinaus liegen der Landesregierung folgende Einzelinformationen vor: 
Wegen Vermögensverfalls haben die Steuerberaterkammern in Nordrhein-Westfalen nach 
eigenen Angaben im Jahr 2007 insgesamt 23 Verfahren zum Widerruf der Bestellung einge-
leitet.  
Eine Analyse der Überschüsse in nordrhein-westfälischen Ingenieurbüros im Jahr 200413 hat 
gezeigt, dass in insgesamt 20 % aller Ingenieurbüros in Nordrhein-Westfalen der pro Inha-
ber/-in erwirtschaftete Überschuss 30 TEUR nicht überschreitet und dies, obwohl keine kal-
kulatorischen Inhabergehälter auf der Kostenseite angesetzt sind.  
Aus Befragungsergebnissen14 der Büro- und Kostenstrukturanalyse in nordrhein-
westfälischen Architekturbüros aus dem Jahr 2006 geht hervor, dass rund 5 % keinen Über-
schuss erwirtschaften bzw. Verluste schreiben. 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Prof. Dr. C. Hommerich: Die wirtschaftliche Situation der Ingenieure in der Bundesrepublik Deutschland; eine 
Repräsentativbefragung. durchgeführt im Auftrag der Bundesingenieurkammer 
14 Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, 2008  
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19. Wie viele Selbstständige und Beschäftigte in den einzelnen Berufsbildern erhal-
 ten zusätzlich zu ihren Einnahmen Leistungen aus dem SGB II, und wie haben 
 sich diese Leistungen seit 2005 entwickelt? 
 
Der Landesregierung liegen keine statistischen Daten vor, weil eine Erhebung der Daten zu 
den einzelnen Berufsbildern, die sich den Freien Berufen im Sinne der Katalogberufe zuord-
nen lassen, im Rahmen des Sozialgesetzbuches II (SGB II) weder für die Selbstständigen 
noch für die abhängig Beschäftigten erfolgt. 
 
 
20. Wie wird der demografische Wandel die Arbeitsfelder und Berufsbilder von An-
 gehörigen der Freien Berufe beeinflussen? 
 
Der demografische Wandel wird von einer Vielzahl von Einflussgrößen bestimmt, von denen 
nachfolgend einige beispielhaft aufgeführt werden: Die Bevölkerungsstruktur, natürliche und 
räumliche Bevölkerungsbewegungen, die Bevölkerungsverteilung, sich ändernde Lebens- 
und Verhaltensformen, veränderter Altersaufbau, Singularisierung, Auswirkungen der Migra-
tion, medizinischer Fortschritt, usw.  
Der demografische Wandel betrifft die Freien Berufe in gleicher Weise wie die Gesamtwirt-
schaft. Auf die Unternehmen - so auch auf die Freien Berufe - wird die Entwicklung interne 
und externe Auswirkungen haben. So wird beispielsweise der Wettbewerb um Fachkräfte 
steigen, das Durchschnittsalter der Belegschaften steigen, in Beschäftigung und in der Selb-
stständigkeit wird der Frauenanteil steigen. Ebenso wird Beschäftigung/Selbstständigkeit mit 
Migrationshintergrund zunehmen. Auch die Seite der Kunden wird bunter und vielfältiger 
werden und mit neuen Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen verbunden sein. 
Vorbehaltlose Kundenorientierung auch der Angehörigen der Freien Berufe wird der Schlüs-
sel zur Zukunft sein.  
Bezogen auf einzelne Gruppen der Freien Berufe liegen der Landesregierung folgende zu-
sätzliche Erkenntnisse vor:  
 
Ärzte/Ärztinnen und Zahnärzte/Zahnärztinnen: 
Der demographische Wandel wird zu einer wachsenden Nachfrage nach ärztlichen Leistun-
gen führen. Die soziale Einbettung der Erkrankung (Pflege, Demenz etc.) wird sich zukünftig 
deutlich erhöhen und die Komplexität und Langwierigkeit der Erkrankung eine umfassende, 
persönliche, intensive Begleitung mit sozialen Funktionen des Arztes/der Ärztin erforderlich 
machen.  
Eine weitere Herausforderung der demographischen Entwicklung für die freien Heilberufe 
wird darin bestehen, die Kooperationsintensität zu erhöhen. Die meisten Erkrankungen ha-
ben sich aus einem engeren Kreis medizinischer Diagnose und Therapie heraus entwickelt 
und bedürfen einer umfassenden Begleitung, zu der nahezu alle Heil- und Pflegeberufe ge-
hören (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie etc.). Insbesondere die Diagnose “Demenz“ 
wird an die koordinierte Leistungserbringung im medizinischen und sozialen Bereich erhebli-
che Anforderungen stellen. 
Weitere Faktoren, die das Berufsbild des Arztes/der Ärztin in der Zukunft verändern werden, 
sind der technische Fortschritt einerseits und die in ländlichen Regionen vorhandenen Ver-
sorgungsengpässe andererseits. 
Auch der deutlich steigende Frauenanteil wird erhebliche Auswirkungen auf den Praxisalltag 
haben. Es ist zu erwarten, dass mit der steigenden Zahl der weiblichen Mitglieder eine Ver-
änderung der Praxisstrukturen einhergeht und vermehrt Teilzeit- und Angestelltentätigkeiten 
ausgeübt werden. Voraussichtlich werden weniger Einzel- respektive Gemeinschaftspraxen 
künftig die Versorgung sicherstellen. Der Trend zu Berufsausübungsgemeinschaften ist er-
kennbar. 
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Nichtärztliche Heilberufe: 
Es wird davon ausgegangen, dass der demographische Wandel das Berufsbild der Heilprak-
tiker/-innen nicht wesentlich beeinflusst. Die durch die Altersentwicklung bedingte Nachfra-
gesteigerung wird vermutlich durch eingeschränkte Erstattungsleistungen der privaten Kran-
kenversicherung (PKV) und Beihilfe gebremst. Dies gilt entsprechend auch für Physiothera-
peuten/Physiotherapeutinnen, Masseure/Masseurinnen und medizinische Bademeister/-
innen und Hebammen, deren Entwicklung insbesondere von dem Leistungsumfang der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) abhängt. 
 
Architekten/Architektinnen / Ingenieure/Ingenieurinnen: 
Der demographische Wandel wird sich zu einer zentralen Gestaltungsaufgabe für Architek-
ten/Architektinnen und Ingenieure/Ingenieurinnen aller Fachrichtungen entwickeln und damit 
auch das Berufsbild verändern. Die Architektur- und Ingenieurberufe werden vermehrt Lö-
sungen für den baulichen Bestand und für die Erfordernisse einer alternden Gesellschaft zu 
entwickeln haben. 
 
Kindertagespflegepersonen: 
Sinkende Kinderzahlen aufgrund des demographischen Wandels werden nicht zu einem 
Rückgang der Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege führen, denn der Betreuungs-
bedarf - insbesondere im Hinblick auf die notwendige Betreuung von unter dreijährigen Kin-
dern - wird in den kommenden Jahren erheblich steigen. Im Hinblick auf die Ausbauziele der 
Landesregierung für die Betreuung von unterdreijährigen Kindern und die Einführung von 
Rechtsansprüchen ist deshalb von einem Anstieg der Zahl der Tagespflegepersonen auszu-
gehen.  
 
 
21. Wie wirkt sich das Zusammenwachsen des europäischen Binnenmarktes auf 
 die Freien Berufe aus? 
 
Die Schaffung des europäischen Binnenmarktes hat dazu geführt, dass es keine nationalen 
Märkte mehr gibt, sondern nur noch einen europäischen Markt. Dieser gemeinsame Markt ist 
gekennzeichnet durch eine erhöhte Qualität des Produkt- und Dienstleistungsangebots, was 
den Verbrauchern eine größere Auswahl und bessere Dienstleistungen zu niedrigeren Prei-
sen beschert. 
Der Abbau der Binnenmarktschranken gibt auch den Freien Berufen die Möglichkeit, über 
die nationalen Grenzen hinaus zu wachsen und von der Gemeinschaft zu profitieren. 
Die großen Hürden für den gemeinsamen Binnenmarkt innerhalb der Europäischen Union 
sind beseitigt, dennoch bestehen noch immer einige Hemmnisse insbesondere für den 
Dienstleistungsverkehr von Land zu Land. Von diesen Hemmnissen sind auch die kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Freiberufler/-innen betroffen. Aufgrund fehlender 
personeller und fachlicher Kapazitäten zur Klärung der Vorbedingungen für eine Geschäfts-
tätigkeit jenseits der Landesgrenzen können sie vielfach die Chancen dieses großen Marktes 
nicht im vollen Umfang wahrnehmen. Hier verspricht sich die Landesregierung Abhilfe mit 
der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie bis Ende 2009.  
Nach der Dienstleistungsrichtlinie soll die Aufnahme und Ausübung von Dienstleistungstätig-
keiten künftig deutlich leichter werden. Ein wichtiges Instrument hierfür bilden die so genann-
ten "Einheitlichen Ansprechpartner", denen eine wichtige Unterstützungsfunktion zukommen 
wird. Sie sollen es künftig möglich machen, dass jeder Dienstleistungserbringer über eine 
Kontaktstelle bzw. -person verfügt, über die alle Verfahren und Formalitäten sowie Informati-
onsanfragen abgewickelt werden können. 
Darüber hinaus hat die Landesregierung folgende Erkenntnisse:  
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Ärzte/Ärztinnen und Zahnärzte/Zahnärztinnen: 
Das Zusammenwachsen des Europäischen Binnenmarktes führt zu Wanderungsbewegun-
gen von Ärzten/Ärztinnen und Zahnärzten/Zahnärztinnen und zu entsprechenden Patienten-
strömen. Insbesondere für Patienten/Patientinnen aus Ländern mit „Wartelisten“ ist Deutsch-
land attraktiv. Zugleich sind seit längerer Zeit Wanderungsbewegungen von deutschen Ärz-
ten/Ärztinnen und Zahnärzten/Zahnärztinnen ins EU-Ausland festzustellen, insbesondere 
nach Skandinavien und Großbritannien. 
 
 
22. Welche Chancen ergeben sich aus dem in diesem Sommer bei der EU  
 beschlossenen "small business act" für die Freien Berufe? 
 
Im „Small Business Act“ spiegelt sich der politische Wille der Europäischen Kommission wi-
der, die zentrale Rolle des Mittelstandes für die Europäische Wirtschaft anzuerkennen und 
zum ersten Mal einen anspruchsvollen und abgestimmten Rahmen für die EU und ihre Mit-
gliedsstaaten festzuschreiben. 
Für Nordrhein-Westfalen ist diese wirtschaftspolitische Maxime aus Brüssel nicht neu. Der 
„Small Business Act“ fügt sich nahtlos in die Mittelstandspolitik, in die Strategie für Wachs-
tum und Beschäftigung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ein, die die Landesregie-
rung seit 2005 verfolgt. Sie arbeitet konsequent und beharrlich daran, optimale Rahmenbe-
dingungen für KMU zu schaffen und ein Umfeld, in dem sich Unternehmer und Unternehme-
rinnen entfalten können und in dem sich unternehmerische Initiative lohnt.  
Mit den Mittelstandspaketen hat die Landesregierung kontinuierlich Maßnahmen zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für die Unternehmen beschlossen und umgesetzt. In-
zwischen sind sechs Mittelstandspakete mit 42 Einzelmaßnahmen auf den Weg gebracht 
worden. Viele dieser Maßnahmen kommen auch den Freien Berufen zugute. 
Aussagen zu Chancen, die sich aus dem „Small Business Act“ für die Freien Berufe erge-
ben, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da das Verfahren noch nicht ab-
geschlossen ist.  
 
 
 
IV. Strategie der Landesregierung 
 
23. Welche Strategie zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Freien 
 Berufe verfolgt die Landesregierung? 
 
Die Freien Berufe sind Bestandteil des Mittelstandes und i.d.R. kleine und mittlere Unter-
nehmen. Als solche profitieren sie von den Zielsetzungen der Landesregierung zur Unter-
stützung der kleinen und mittleren Unternehmen. Auf die umfangreichen Ausführungen in der 
Regierungserklärung vom 13. Juli 2005 wird verwiesen (vgl. dazu auch Antwort zu Frage 7).  
 
 
24. Wie werden die Freien Berufe in Förderprogramme des Landes einbezogen und 
 welchen Anteil an den Förderprogrammen ist den Freien Berufen in den Jahren 
 2005 bis 2008 zuzurechnen? 
 
Förderprogramme des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie (MWME) 
Die Förderprogramme des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie sind i.d.R. 
nicht branchenspezifisch ausgerichtet. Die Freien Berufe haben insofern Zugang zu den 
Förderinstrumenten, soweit ihr fachlicher Beitrag den Zielsetzungen der Programme ent-
spricht. Zur Inanspruchnahme durch Angehörige Freier Berufe liegen keine Daten vor.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/8960 

 

 

 31

Eine Ausnahme bilden z.B. das Regionale Wirtschaftsförderungsprogramm (RWP) und das 
Programm „NRW/EU.Investitionskapital“. Diese Programme stehen nur gewerblichen KMU 
zur Verfügung.  
 
Förderprogramme des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie (MIWFT) 
Die Freien Berufe sind ausdrücklich in die FIT-Richtline (Richtlinie für die Gewährung von 
Zuwendungen für Forschung, Innovation und Technologie) vom 20. August 2008 aufge-
nommen worden. Damit haben auch die Freien Berufe die Möglichkeit, entsprechend dieser 
Richtlinie gefördert zu werden. Aufgrund der erst kurzen Laufzeit des damit verbundenen 
Förderprogramms können keine Aussagen dazu gemacht werden, wie hoch der Förderanteil 
der Freien Berufe ist. 
Zudem besteht auch für die Angehörigen der Freien Berufe die Möglichkeit, nach der De-
Minimis-Richtlinie gefördert zu werden. Ein Beispiel hierfür ist das Programm "Innovations-
gutschein für NanoMikro+Werkstoffe". Da das Programm erst am 1. Dezember 2008 ange-
laufen ist, können auch hier noch keine Aussagen zum Anteil der Freien Berufe gemacht 
werden. 
 
Förderprogramme des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) 
Seit Januar 2006 fördert das Land die beruflichen Weiterbildungskosten Beschäftigter aus 
kleinen und mittleren Unternehmen mit dem Bildungsscheck NRW. Der Bildungsscheck be-
inhaltet einen Zuschuss in Höhe von 50 % und maximal 500 EUR zu den Ausgaben für be-
rufliche Weiterbildung.  
Selbstständige können am Förderinstrument "Bildungsscheck" in den ersten fünf Jahren 
nach Gründung persönlich partizipieren. So entfallen rund 8.000 (= 4,0 %) der bislang rund 
200.000 eingelösten Bildungsschecks auf diese Gruppe, wobei nicht abgefragt wird, wie 
hoch der Anteil aus den Freien Berufen ist. 
Auf die Beschäftigten von Selbstständigen entfallen darüber hinaus weitere 1,7 % der einge-
lösten Bildungsschecks. Bei einer durchschnittlichen Förderung von ca. 320 EUR pro einge-
lösten Bildungsscheck entspricht dies insgesamt einer Förderung von 3.648.000 EUR seit 
Beginn des Jahres 2006. 
Mit dem Förderinstrument „Verbundausbildung“ werden kleine und mittelständische Unter-
nehmen in Nordrhein-Westfalen unterstützt, die Ausbildungsplätze anbieten, obwohl sie nicht 
alle Ausbildungsinhalte vermitteln können. Deshalb benötigen sie einen Verbundpartner, der 
die übrigen Ausbildungsinhalte vermittelt. Dies können ein oder mehrere andere Unterneh-
men sein, aber auch Bildungsträger. Aufgrund des erhöhten Aufwandes werden solche Ver-
bundausbildungsplätze einmalig mit 4.500 EUR durch das MAGS mit Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) gefördert. Auch Unternehmen der Freien Berufe nutzen dieses 
Förderinstrument. So wurden im Jahr 2005 ein Ausbildungsplatz, im Jahr 2006 fünf Ausbil-
dungsplätze, im Jahr 2007 34 Ausbildungsplätze und im Jahr 2008 40 Ausbildungsplätze ge-
fördert. 
 
Weitere Förderinstrumente 
Die Bauberufe partizipieren mittelbar an der Förderung von Bauinvestitionen. Dazu gehören 
beispielsweise das Wohnungsbauförderungsprogramm des Landes, die Förderung der In-
nenstadtentwicklung, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz oder des Umwelt-
schutzes sowie auch wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Verkehrsbauten. Spezifische 
Daten zum Anteil der Freien Berufe an den Fördermaßnahmen liegen nicht vor.  
Die Freien Berufe sind sowohl für Landesbürgschaften als auch für Bürgschaften der Bürg-
schaftsbank antragsberechtigt. Statistische Daten zum Anteil der Freien Berufe an den bewil-
ligten Bürgschaften liegen nicht vor. 
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Die Landesregierung fördert mit dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz) die Kindertagespflege durch jährliche Zuschüsse an die Jugendämter 
in Höhe von 725 Euro pro Kind.  
 
 
25. Wie werden die Freien Berufe in die Ziel 2-Förderpolitik einbezogen? 
 
NRW-EU-Ziel 2-Programm (EFRE-Teil) 
Freiberufler/-innen haben ebenso wie gewerbliche Unternehmen oder Institutionen der öf-
fentlichen Hand die Möglichkeit, sich um eine Ziel 2-Förderung zu bemühen. Insbesondere 
der Schwerpunkt 1 „Stärkung der unternehmerischen Basis“ mit den beiden Maßnahmen 1.1 
„Finanzierungshilfen für KMU und Existenzgründer“, und 1.2 „Beratungshilfen für KMU und 
Existenzgründer“ hat zahlreiche Angebote für Freiberufler/-innen. So können diese die ver-
schiedensten Finanzierungshilfen wie Mikrodarlehen oder das Investitionskapital in Anspruch 
nehmen, oder von den verschiedensten Beratungsförderungen Gebrauch machen. 
Hervorzuheben ist der Wettbewerb „Gründung.NRW“, der u.a. auch auf Freiberufler/-innen 
abzielt. Auch im Schwerpunkt 2 „Innovation und wissensbasierte Wirtschaft“ gibt es Ansätze 
zur Förderung Freier Berufe. Im Rahmen der Maßnahme 2.3 „Innovative Dienstleistungen“ 
wird z. B. der Wettbewerb „Create.NRW“ gefördert. Dieser Wettbewerb zielt ganz wesentlich 
auf Freiberufler/-innen ab. Aber auch andere Wettbewerbe wie z.B. „Informations- und 
Kommunikationstechnik NRW – IKT.NRW“ bieten Freiberuflern/Freiberuflerinnen Chancen 
zur Förderung (siehe hierzu auch Antwort zu Frage 24 – FIT-Richtlinie).  
Im Rahmen des NRW Ziel 2-Programms (EFRE) 2007–2013 der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung wird auch der Aufbau von Clusterstrukturen gefördert. Die Landesregierung 
hat für Nordrhein-Westfalen insgesamt 16 landesweite Branchen- bzw. Technologiecluster 
identifiziert, in denen Innovationen und Wissenstransfer entlang der Wertschöpfungskette 
zwischen unterschiedlichen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand ge-
fördert werden. Sofern die Freien Berufe eine branchen- oder technologieorientierte Ausrich-
tung aufweisen, können diese in die Aktivitäten des jeweiligen Clusters eingebunden werden. 
 
NRW-EU-Ziel 2-Programm (ESF-Teil) 
Die Freien Berufe werden im Rahmen der Ziel 2 Förderpolitik – ESF nicht gesondert aufge-
führt. Sofern die Fördervoraussetzungen vorliegen, kann eine Förderung erfolgen.  
 
 
26. Durch welche branchenspezifischen Maßnahmen unterstützt die Landesregie-
 rung die Existenzgründung freiberuflich Tätiger? 
 
Neben den in der Antwort zu Frage 24 genannten Förderprogrammen haben gründungswilli-
ge Freiberufler/-innen Zugang zu den allgemeinen Informations- und Beratungsangeboten im 
Bereich der Existenzgründung (z.B. Wirtschaftskammern, Banken und Sparkassen, Kommu-
nen, STARTERCENTER NRW).  
Zur Unterstützung von Gründerinnen und Unternehmerinnen mit Wachstumsabsichten führt 
das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration das Projekt „Unternehme-
rinnenbrief NRW“ durch. Gründerinnen und Unternehmerinnen haben die Möglichkeit, ihr Un-
ternehmenskonzept einem unabhängigen Gremium zu präsentieren. Erfolgversprechende 
Konzepte werden mit dem „Unternehmerinnenbrief NRW“ ausgezeichnet. Angehörige der 
Freien Berufe gehören mit zur Zielgruppe dieses Projekts. Ein Großteil der bisher mit dem 
Unternehmerinnenbrief ausgezeichneten Gründerinnen/Unternehmerinnen kann den Freien 
Berufen zugeordnet werden. 
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27. Wie können die (noch) nicht tragfähigen Existenzen der Freien Berufe stabili-
 siert werden? 
 
Die Angehörigen der Freien Berufe können ebenso wie andere Unternehmen die Beratungs-
angebote des Landes bzw. der berufsständischen Einrichtungen der Freien Berufe nutzen 
(siehe hierzu Antwort zu Frage 18, Absatz 1).  
 
 
28. Welche spezifischen Förderansätze für die Freien Berufe hält die Landesregie-
 rung für erforderlich? 
 
Die Landesregierung hält keine spezifischen Förderansätze für die Freien Berufe für erfor-
derlich (vgl. auch die Antworten zu den Fragen 23 bis 26).  
 
 
29. Wie und in welchen Feldern bezieht die Landesregierung die Freien Berufe und 
 deren Verbände in die Entscheidungsfindung zur Beantwortung von wirtschaft-
 lichen Fragestellungen ein? 
 
Auf der Basis eines partnerschaftlichen Verständnisses werden die Vertretungen der Freien 
Berufe bei konkreter fachlicher Betroffenheit in die Entscheidungsfindung der Landesregie-
rung einbezogen (z.B. in Form von Anhörungen, fachlichen und gutachterlichen Stellung-
nahmen), zuletzt beispielsweise bei der Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie im In-
genieurgesetz und im Baukammergesetz. 
Soweit es um die Vorbereitung von Entwürfen zu Gesetzen und Rechtsverordnungen geht, 
sieht außerdem die Gemeinsame Geschäftsordnung für die Ministerien des Landes Nord-
rhein-Westfalen (GGO) die Möglichkeit der Verbändeanhörung, d.h. gegebenenfalls auch die 
Einbeziehung von Vertretungen der Freien Berufe, ausdrücklich vor (§§ 84, 97 GGO).  
 
 
30. Welche Verlagerungen öffentlicher Dienstleistungen auf Freie Berufe hat die 
 Landesregierung bisher realisiert oder welche beabsichtigt sie noch zu realisie-
 ren? 
 
Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung, soweit als möglich öffentliche Dienstleistungen auf 
Private zu übertragen (vgl. auch Regierungserklärung vom 13. Juli 2005). Bisher wurde im 
Zuge der Verwaltungsstrukturreform nach den Ergebnissen einer Aufgabenkritik der über-
wiegende Teil der Aufgaben zur Erhebung der Geobasisdaten der Landesvermessung auf 
Vermessungsbüros und öffentlich bestellte Vermessungsingenieu-
re/Vermessungsingenieurinnen übertragen.  
Weitere Verlagerungen öffentlicher Dienstleistungen auf Freie Berufe sind derzeit nicht vor-
gesehen.  
 
 
31. Welche legislativen Initiativen wird die Landesregierung in NRW und im Bund 
 ergreifen, die sich unmittelbar auf die Freien Berufe auswirken? 
 
Legislative Initiativen der Landesregierung, die unmittelbar die Freien Berufe betreffen, sind 
nicht geplant. 
Viele die Allgemeinheit betreffende Gesetzesänderungen, z.B. Steuerrechtsänderungen, wir-
ken sich naturgemäß auch bei den Freien Berufen aus.  
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32. Wie bewertet die Landesregierung Wettbewerbsverzerrungen, die sich durch 
 die „Scheinprivatisierungen“ staatlicher Dienstleistungen ergeben? 
 
Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse über „Scheinprivatisierungen“ staatlicher 
Dienstleistungen vor. 
 
 
33. Wie beurteilt die Landesregierung die Gefährdungen der Vertrauensbeziehun-
 gen zwischen Angehörigen der Freie Berufen und deren Klienten durch die 
 Aufweichung der Verschwiegenheitspflicht? 
 
Von einer "Aufweichung der Verschwiegenheitspflicht" ist der Landesregierung nichts be-
kannt. Die Rechtsordnung schützt die Vertrauensbeziehungen zwischen den Angehörigen 
der Freien Berufe und ihren Klienten dadurch, dass die unbefugte Preisgabe von Geheim-
nissen sowohl des persönlichen Lebensbereichs als auch von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen strafrechtlich sanktioniert ist (§ 203 Strafgesetzbuch).  
Falls mit der Fragestellung die durch das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikations-
überwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der 
Richtlinie 2006/24/EG vom 21. Dezember 2007 eingeführte Vorschrift des § 160a Strafpro-
zessordnung angesprochen sein sollte, ist zu bemerken, dass diese Vorschrift sowohl die 
Verschwiegenheitspflicht als auch bestehende Zeugnisverweigerungsrechte der Angehöri-
gen der Freien Berufe und ihrer Mitarbeiter/-innen unberührt lässt.  
Gleiches gilt für die durch das Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terro-
rismus durch das Bundeskriminalamt vom 17. Dezember 2008 eingeführte Vorschrift des 
§ 20u Bundeskriminalamtgesetz (BKAG) für polizeiliche Maßnahmen des Bundeskriminalam-
tes. Die im selben Gesetz geregelte Beschränkung eines Auskunftsverweigerungsrechts gilt 
nach § 20c Abs. 3 lediglich für einige Berufsgruppen und nur soweit dies zur Abwehr einer 
Gefahr für besonders hochwertige Rechtsgüter erforderlich ist. Die Landesregierung hat sich 
im Bundesratsverfahren dafür eingesetzt, diesbezüglich dem Schutz der Vertrauensbezie-
hungen möglichst weitgehend Geltung zu verschaffen. 
 
 
34. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sichern die Versorgung des ländli-
 chen Raumes mit Leistungen der Freien Berufe? 
 
Für die Sicherstellung der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung sind nach § 75 Sozialgesetz-
buch V (SGB V) jeweils die Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen in ihren Zuständigkeits-
gebieten zuständig. Der Sicherstellungsauftrag betrifft städtische als auch ländliche Gebiete 
gleichermaßen. Das Anfang 2007 in Kraft getretene Vertragsarztrechtsänderungsgesetz 
(VÄndG), aber auch die jüngsten gesetzlichen Änderungen den Bereich der Gesetzlichen 
Krankenversicherung betreffend, haben diverse Flexibilisierungen der ver-
trags(zahn)ärztlichen Tätigkeit ermöglicht: So ist z. B. die bislang bestehende Altersgrenze 
für Vertragsärzte/-ärztinnen weggefallen, und die Anstellungsmöglichkeiten bei Vertragsärz-
ten/-ärztinnen wurden ausgedehnt. Außerdem wird zukünftig in nach der Bedarfsplanung un-
terversorgten Gebieten eine höhere und in überversorgten Gebieten eine niedrigere Vergü-
tung gezahlt. 
Die flächendeckende Versorgung des ländlichen Raums mit Notaren/Notarinnen wird durch 
§ 4 der Bundesnotarordnung sichergestellt, der vorsieht, dass so viele Notare/Notarinnen 
bestellt werden, wie es den Erfordernissen einer geordneten Rechtspflege entspricht. Dabei 
ist insbesondere das Bedürfnis nach einer angemessenen Versorgung der Rechtsuchenden 
mit notariellen Leistungen in den Blick zu nehmen. Dem ist die Landesregierung nachge-
kommen.  
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35. Bei welchen dieser rechtlichen Bestimmungen sieht die Landesregierung Hand-
 lungs- und Novellierungsbedarf? 
 
Vor dem Hintergrund erster sich abzeichnender Versorgungsengpässe unter anderem auf-
grund der demographischen Entwicklung der Bevölkerung und einem hohen Durchschnittsal-
ter von Hausärzten/Hausärztinnen insbesondere in ländlichen Gebieten, werden in nächster 
Zeit weitere Maßnahmen notwendig sein, um die Sicherstellung der vertragsärztlichen Ver-
sorgung auch zukünftig zu gewährleisten. Eventuelle Änderungen müssen auf bundesge-
setzlicher Ebene erfolgen. Die Entwicklungen werden von der Landesregierung gemeinsam 
mit den Selbstverwaltungseinrichtungen der betroffenen Freien Berufe verfolgt.  
 
 
36. Mit welchen Steuerungsinstrumenten kann die Landesregierung Einfluss neh-
 men auf die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, beispielsweise im Falle 
 von Ärztemangel? 
 
Die Landesregierung könnte bei Rechtsverstößen zum Beispiel im Kontext der Sicherstel-
lung der vertragsärztlichen Versorgung im Rahmen der Rechtsaufsicht über die Kas-
sen(zahn)ärztlichen Vereinigungen tätig werden. Sofern diese beispielsweise ihrem Sicher-
stellungsauftrag nicht nachkommen würden, wären aufsichtsrechtliche Maßnahmen in Erwä-
gung zu ziehen. 
Derzeit gibt es nach den gesetzlichen Regelungen keinen Ärztemangel in Nordrhein-
Westfalen. 
 
 
 
V. Wissenschaftliche Begleitung der Freien Berufe 
 
37. Wie unterstützt die Landesregierung die Freien Berufe bei der Verwirklichung 
 der Lissabonstrategie? 
 
Die Lissabon-Strategie soll die Produktivität und Innovationsgeschwindigkeit der EU durch 
verschiedene politische Maßnahmen erhöhen. Mit ihrer Hilfe soll Europa innerhalb von zehn 
Jahren (bis 2010) zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirt-
schaftsraum der Welt werden. 
Das NRW Ziel 2-Programm (EFRE) 2007–2013 der nordrhein-westfälischen Landesregie-
rung steht im Einklang mit den Lissabon-Zielen der Europäischen Union. Eine Unterstützung 
der Freien Berufe erfolgt über den Aufbau der 16 branchen- und technologieorientierten 
NRW-Landescluster (siehe ergänzend Antwort zu Frage 25). 
Der im Ziel 2-Programm NRW für die Jahre 2007-2013 zugrunde gelegte Innovationsbegriff 
ist sehr weit gefasst und geht über den technologischen Begriff hinaus. Diese Definition, die 
z.B. moderne Finanzierungsinstrumente ebenso wie organisatorische Neuerungen umfasst, 
kommt gerade den Freien Berufen zugute, die sich in diesen Bereichen eher wiederfinden 
als in rein technologischen Feldern. 
Im Lenkungsgremium Nordrhein-Westfalen zum 7. EU-Forschungsrahmenprogramm 
(7. FRP) und zum Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) wird der 
Verband Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e.V. (VFB NRW) regelmäßig über ak-
tuelle Entwicklungen auf EU-Ebene informiert und wirkt an der Vereinbarung konkreter Maß-
nahmen zur besseren Beteiligung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unter-
nehmen am 7. FRP und am CIP mit. Über dieses Gremium ist der Verband mit allen relevan-
ten Akteuren in Nordrhein-Westfalen vernetzt.  
Darüber hinaus wurde im Rahmen des EU-Beratungs- und Informationsnetzes 
„NRW.Europa“ eine Kooperationsvereinbarung mit dem Verband Freier Berufe NRW als 
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Partner getroffen, in der der Zugriff auf Information, Beratung und Netzwerkkontakte rund um 
das Thema Europa konkretisiert wurde. 
 
 
38. An welchen Hochschulen, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen des 
 Landes werden Fragestellungen der Freien Berufe erforscht? 
 
Die neu zu gründende Fachhochschule für Gesundheitsberufe auf dem Gesundheitscampus 
Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet soll u.a. Grundlagenforschung für die Fachexpertisen 
nichtärztlicher Heilberufe durchführen. 
Im Rahmen des Wettbewerbs „Gründung.NRW - Gesucht: Die besten Ideen zur Förderung 
von Gründerinnen und Unternehmerinnen" wurde u. a. das Projekt "Frauen und Soziale Ar-
beit. Unternehmensgründung im Verbund" von der Jury ausgewählt und zur Förderung vor-
geschlagen. Das Projekt wird von der Hochschule Niederrhein durchgeführt. Es umfasst u. a. 
die Erforschung von Hemmnissen und Hindernissen sowie spezifischer Bedarfe an Unter-
stützung beim Gründungs- und Stabilisierungsprozess von frauengeführten Unternehmen in 
sozialen Arbeitsfeldern sowie die Entwicklung von Empfehlungen für Studiengänge der Sozi-
alen Arbeit und/oder angrenzender Bereiche hinsichtlich der Vorbereitung auf die Existenz-
gründung, insbes. die Entwicklung eines Mustermoduls für Bachelor- und/oder Masterstu-
diengänge. Dieses Projekt wird auch Ergebnisse für die Freien Berufe hervorbringen. 
Weitere Erkenntnisse zu dieser Fragestellung liegen der Landesregierung nicht vor. Um die-
se zu gewinnen, wäre eine Abfrage bei allen nordrhein-westfälischen Universitäten und 
Fachhochschulen erforderlich gewesen, die sich über die vorlesungsfreie Zeit im Rahmen 
der Beantwortungsfrist nicht realisieren ließ. 
 
 
39. Welche Gutachten hat die Landesregierung in den letzten drei Jahren zur Un-
 tersuchung der Freien Berufen an Hochschulen, Fachhochschulen und For-
 schungseinrichtungen in Auftrag gegeben? 
 
Gutachten und Analysen zur Untersuchung der Freien Berufe werden in Deutschland über-
wiegend vom Institut für Freie Berufe an der Universität Erlangen-Nürnberg sowie dem Insti-
tut für Freie Berufe an der Universität Lüneburg bearbeitet. Diese sind als einzige Hochschul-
institute auf die Belange der Freien Berufe ausgerichtet.  
In den vergangenen drei Jahren hat es keine spezifischen Fragestellungen aus dem Bereich 
der Freien Berufe gegeben, die Anlass für die Beauftragung/Vergabe eines entsprechenden 
Gutachtens gegeben hätten.  
Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass zurzeit ein „Leitfaden zur Erstellung 
einer statistischen Datengrundlage für die Kulturwirtschaft“ und eine länderübergreifende 
Auswertung kulturwirtschaftlicher Daten15 in Auftrag gegeben worden ist, die auch Nordrhein-
Westfalen-spezifische Auswertungen enthält. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15  Auftraggeber: Ad-hoc-Arbeitsgruppe Kulturwirtschaft der Wirtschaftsministerkonferenz, vertreten durch das 
Land Berlin für die Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/8960 

 

 

 37

40. Wie bewertet die Landesregierung die Auswirkungen des Bologna-Prozesses 
 auf die Freien Berufe? 
 
41. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen der Einführung des  
 „Bachelor“, des "Bachelor Professional" und des "Master" auf die Freien  
 Berufe? 
 
Der Bologna-Prozess bezeichnet die europaweite Umstellung der akademischen Ausbildung 
auf die gestufte Studienstruktur von Bachelor- und Masterstudiengängen mit dem Ziel der in-
ternationalen Vergleichbarkeit akademischer Abschlüsse. Vor diesem Hintergrund sind die 
Fragen 40 und 41 identisch. 
Inhaltlich sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht alle Studiengänge, die zu Freien Berufen 
führen können, bereits vom Bologna-Prozess betroffen (z.B. Pharmazie oder Jura). Für eine 
quantitativ und qualitativ substanzielle Analyse der Auswirkungen des Bologna-Prozesses 
auf dem Arbeitsmarkt auch hinsichtlich der bereits umgestellten Studiengänge ist es noch zu 
früh.  
Die Landesregierung geht jedoch grundsätzlich davon aus, dass sich die mit dem Bologna-
Prozess verbundenen Ziele der Straffung von Studienzeiten und der Förderung der internati-
onalen Mobilität mittelfristig positiv auf die Berufe auswirken, deren Ausbildung auf ein ge-
stuftes System umgestellt worden ist.  
 
Darüber hinaus liegen der Landesregierung folgende Erkenntnisse vor: 
 
Juristen/Juristinnen: 
Die Diskussion um die Juristenausbildung ist neu belebt worden. Eine von der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen eingerichtete Arbeitsgruppe, bestehend aus Experten aller juristi-
schen Fachrichtungen, hat inzwischen ein schon weitgehend konkretisiertes und bundesweit 
beachtetes Konzept für die Einführung des Bachelor und des Master entwickelt. Danach soll 
für das Ergreifen eines reglementierten juristischen Berufes, unter anderem des Freien Beru-
fes des Rechtsanwalts/der Rechtsanwältin und des Notars/der Notarin, folgende Ausbildung 
erforderlich sein: Ein dreijähriges juristisches Bachelor- und ein zweijähriges juristisches 
Masterstudium an einer Universität, das Bestehen einer staatlichen Eingangsprüfung für den 
Vorbereitungsdienst, das Absolvieren eines zweijährigen Vorbereitungsdienstes sowie das 
Bestehen einer abschließenden Staatsprüfung. Inzwischen liegen weitere Umsetzungsmo-
delle anderer Länder und Institutionen vor, die von dem nordrhein-westfälischen Modell zum 
Teil stark abweichen.  
Die Justizministerkonferenz hat auf ihrer Herbstkonferenz am 20. November 2008 ihren Aus-
schuss zur Koordinierung der Juristenausbildung angesichts der aktuellen Diskussion in der 
juristischen Fachwelt beauftragt, anhand unterschiedlicher Modelle die Möglichkeiten und 
Konsequenzen einer Bachelor-Master-Struktur einschließlich der berufspraktischen Phase 
unter Berücksichtigung des entwickelten Diskussionsmodells eines Spartenvorbereitungs-
dienstes aufzuzeigen und bis spätestens 2011 zu berichten. Eine Entscheidung über die 
Umsetzung der Bologna-Vereinbarung in der deutschen Juristenausbildung ist daher nicht 
vor 2011 zu erwarten. 
 
 
42. Wie berücksichtigt die Landesregierung die Vorstellungen von Kammern und 
 Verbänden der Freien Berufe zum Bologna-Prozess? 
 
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht alle Studiengänge, die zu Freien Berufen führen 
können, vom Bologna-Prozess betroffen sind, kann diese Frage nicht im Einzelnen beant-
wortet werden. Generell ist die Landesregierung jedoch wie bei allen grundlegenden Re-
formprozessen bemüht, Anregungen von betroffenen Interessenvertretern mit zu berücksich-
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tigen (wie etwa auch bei der jüngst verabschiedeten Reform der Lehrerausbildung). Einer 
grundlegenden Kritik am Bologna-Prozess, der auf einer europaweiten Vereinbarung beruht, 
kann jedoch nicht Rechnung getragen werden (vgl. dazu auch Antwort auf Frage 29). 
Soweit die Zuständigkeit für notwendige Anpassungen von Rechtsnormen im Zuge des Bo-
logna-Prozesses beim Land Nordrhein-Westfalen liegt, werden die jeweils betroffenen be-
rufsständischen Kammern und Verbände am Rechtsetzungsverfahren beteiligt.  
Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), die Bundesnotarkammer (BNotK) sowie der 
Deutsche Anwaltverein (DAV) waren an der von Nordrhein-Westfalen initiierten Arbeitsgrup-
pe zur Umsetzung des Bologna-Prozesses in der deutschen Juristenausbildung - neben Ver-
tretern aus Justiz und dem Hochschulbereich - beteiligt und haben auf das Arbeitsergebnis 
Einfluss genommen. Das nordrhein-westfälische Bologna-Modell wird von der BRAK befür-
wortet. Der DAV bevorzugt ein abweichendes Bologna-Modell. Seitens der BNotK ist keine 
offizielle Stellungnahme vorgelegt worden. 
Bei der Entwicklung von Modellstudiengängen für grundständige Ausbildungen in der Phy-
siotherapie und für Hebammen an der neuen FH für Gesundheitsberufe werden die Berufs-
verbände beteiligt. 
 
 
43. Wie sorgt die Landesregierung für eine bessere Verzahnung von beruflicher 
 und hochschulischer Bildung in den Freien Berufen? 
 
Der Zugang zum Bachelor-Studium erfordert den Nachweis einer Hochschulzugangsberech-
tigung. Allerdings trägt das nordrhein-westfälische Hochschulrecht der Erkenntnis Rechnung, 
dass für ein grundständiges Studium qualifizierende Voraussetzungen auch auf anderem 
Wege als durch den Erwerb einer klassischen, also schulischen Hochschulzugangsberechti-
gung erlangt und nachgewiesen werden können. Daher definiert das Hochschulrecht in 
Nordrhein-Westfalen eine Reihe sonstiger Voraussetzungen, die für in der beruflichen Bil-
dung qualifizierte Bewerber den Zugang zu einem Hochschulstudium eröffnen: 
Die Verordnung über den Zugang zu einem Fachhochschulstudium für in der beruflichen Bil-
dung Qualifizierte vom 13. Januar 2003 („Meisterstudiumsverordnung") gewährt Meistern 
und vergleichbar qualifizierten Personen (z.B. Fachwirten/Fachwirtinnen und Fachkaufleu-
ten) prüfungsfrei den Zugang zu einem affinen oder Wirtschaftsstudium an allen Fachhoch-
schulen in Nordrhein-Westfalen.  
Die Zugangsprüfungsverordnung vom 24. Januar 2005 eröffnet ferner grundsätzlich den Zu-
gang zu allen Universitäten, Kunsthochschulen und Fachhochschulen und zu allen Studien-
gängen, wenn (1) der Bewerber/die Bewerberin mindestens 22 Jahre alt ist, (2) eine Be-
rufsausbildung abgeschlossen hat, (3) anschließend drei Jahre - nicht notwendigerweise im 
Ausbildungsberuf - berufstätig war und (4) die Zugangsprüfung für den gewählten Studien-
gang, die von der Hochschule abgehalten wird, besteht. Dabei werden auch Betreuungszei-
ten als Berufstätigkeit angerechnet.  
Eine bessere Verzahnung von beruflicher und hochschulischer Bildung kann zudem mittelbar 
über das Engagement der Freien Berufe in den branchen- und technologieorientierten NRW-
Landesclustern erfolgen. Diese haben zum Ziel, die Kooperation, die Kommunikation und 
den Wissensaustausch, insbesondere zwischen Wirtschaft und Wissenschaft bzw. Ausbil-
dungseinrichtungen, zu fördern. 
Duale Studiengänge werden an verschiedenen Hochschulen des Landes angeboten. Die 
Verbindung von beruflichem Abschluss und Bachelor entspricht dem Ziel einer stärkeren 
Verzahnung von Theorie und Praxis. So sollen an der FH für Gesundheitsberufe duale Stu-
diengänge u. a. im Bereich der Physiotherapie- und Hebammenausbildung eingerichtet wer-
den.  
In vielen hochschulischen Studiengängen besteht die Verpflichtung zu Absolvierung von Be-
rufspraktika. Art und Umfang sind in der jeweiligen Studienordnung festgelegt. Damit ist eine 
angemessene Verzahnung mit den in Frage kommenden Freien Berufen gewährleistet.  
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Juristen/Juristinnen: 
In der Juristenausbildung findet die berufspraktische Ausbildung im zweijährigen juristischen 
Vorbereitungsdienst statt. Während dieser Zeit können die Referendarinnen und Referenda-
re bis zu 13 Monate in berufspraktischen Stagen bei Angehörigen der Freien Berufe 
(Rechtsanwalt, Notar) ausgebildet werden. Sowohl in dem die berufspraktische Ausbildung 
begleitenden theoretischen Unterricht in Form von Arbeitsgemeinschaften als auch in der 
zweiten juristischen Staatsprüfung engagieren sich Rechtanwälte und Notare. Damit ist in 
der juristischen Ausbildung eine angemessene Verzahnung mit den in Frage kommenden 
Freien Berufen gewährleistet. 
 
 
44. Wie beurteilt die Landesregierung die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung 
 und die Berufsaussichten für die Freien Berufe angesichts einer wachsenden 
 Nachfrage nach akademisch ausgebildetem Nachwuchs über alle Branchen 
 hinweg? 
 
Die Berufsaussichten für verschiedene Studiengänge und Berufe differieren ebenso wie die 
unterschiedlichen Studiengänge und Berufe selbst. Wirtschaftliche Prognosen können daher 
ebenso wenig wie Berufsaussichten pauschal und fächerübergreifend abgegeben werden. 
Richtig ist, dass die Nachfrage nach akademisch ausgebildetem Nachwuchs branchenüber-
greifend steigt. Ohne daraus Einzelprognosen ableiten zu können, ist anzunehmen, dass ei-
ne Nachfragesteigerung eine grundsätzlich günstige Beschäftigungsprognose für die ent-
sprechenden Berufe darstellt. Insbesondere wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage 
für akademisch ausgebildete Experten/Expertinnen und Führungskräfte in Leitungspositio-
nen weiter steigt. Die Entwicklung zur Wissensgesellschaft und die zunehmende Internatio-
nalisierung der Wirtschaft eröffnen gerade den Freien Berufen vielfältige Chancen. Eine ent-
sprechende Qualität der hochschulischen Ausbildung ist sichergestellt. Die Landesregierung 
entspricht dieser Entwicklung u. a. mit dem Ausbau der Hochschullandschaft in Nordrhein-
Westfalen (vgl. auch Antwort zu den Fragen 20, 21 und 45).  
 
 
45. Was unternimmt die Landesregierung, um die Attraktivität von Freien Berufen, 
 insbesondere in den Bereichen Ärzteschaft, Ingenieurwesen und IT zu  
 steigern? 
 
Obwohl die Sicherstellung der vertrags(zahn)ärztlichen Versorgung originäre Aufgabe der 
Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen ist, hat die Landesregierung einen Aktionsplan zur 
Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung ins Leben gerufen. Dies vor dem Hintergrund, 
dass sich in einigen ländlichen Regionen, obwohl es bislang keine unterversorgten Gebiete 
gibt und sich bei einer landesweiten Betrachtung die Hausarzt-Patienten-Relation in den letz-
ten Jahren verbessert hat, erste Versorgungsengpässe abzeichnen, die sich in den nächsten 
Jahren aufgrund der Altersstruktur der Hausärzte/Hausärztinnen und der Patien-
ten/Patientinnen verschärfen werden. Das Land plant, Anreize zu schaffen, sich in ländlichen 
und schlecht versorgten Gemeinden niederzulassen (vgl. auch Antworten zu den Fragen 34 
und 36).  
Die nordrhein-westfälische Gemeinschaftsinitiative „Zukunft durch Innovation“ setzt erfolg-
reich auf die Begeisterung junger Menschen für Naturwissenschaft und Technik. Durch diese 
Förderung des sogenannten MINT-Nachwuchses (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik) wird dem Fachkräftemangel in den naturwissenschaftlich-technischen 
Disziplinen begegnet. Auch mit der Gründung von drei neuen Fachhochschulen mit Schwer-
punkten im natur- und ingenieurwissenschaftlichen Bereich und dem Ausbau bestehender 
Fachhochschulen setzt Nordrhein-Westfalen nachhaltige Akzente zur Beseitigung des Fach-
kräftemangels bei den Ingenieuren und Ingenieurinnen. Es ist davon auszugehen, dass sich 
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diese Maßnahmen der Landesregierung auch auf die Attraktivität der Freien Berufe in natur-
wissenschaftlich-technischen Disziplinen auswirken werden.  
Im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) fördert die Landesre-
gierung die Entwicklung und Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen im Rahmen 
des Technologieprogramms FIT-Medien. Darüber hinaus werden die Ingenieu-
re/Ingenieurinnen und Freien Berufe der Informations- und Telekommunikations-
Technologien in der IKT-Clusterpolitik des Landes berücksichtigt und durch Sensibilisie-
rungs- und Transfermaßnahmen für die Branche unterstützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
• Methodische Hinweise zu den Auswertungen des Landesbetriebs Information und Tech-

nik Nordrhein Westfalen - IT.NRW 
• Karte „Regionsübersicht“ mit Beschreibung „Regionsübersicht“ 
• Anlage 1a: Landesweite Daten der Umsatzsteuer der Jahre 2001, 2004 und 2006  
• Anlage 1b: Landesweite Daten der Einkommensteuer 2001 
• Anlage 1c: Landesweite Daten der Einkommensteuer 2004 
• Anlage 2a: regionalisierte Daten der Umsatzsteuer der Jahre 2001, 2004 und 2006 
• Anlage 2b: regionalisierte Daten der Einkommensteuer 2001 
• Anlage 2c: regionalisierte Daten der Einkommensteuer 2004 
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Methodische Hinweise zu den Auswertungen des Landesbetriebs Information und 
Technik Nordrhein Westfalen (IT.NRW) 
 
 
Abgrenzung der Freien Berufe 
In die Auswertung des Landesbetriebs Information und Technik (IT.NRW) sind als Freie Be-
rufe die im § 18 EStG und § 1 Partnerschaftsgesellschaftsrecht genannten Berufe (Aus-
übung einer freiberuflichen Tätigkeit) einbezogen worden (vgl. dazu auch Antwort auf Frage 
1). Die erfassten Berufe/Berufsgruppen sind zwischen Bund und Ländern abgestimmt.  
 
Einkommensteuerstatistik 
Die vg. Definition ist Basis für den Nachweis der selbstständig tätigen Freiberufler/-innen in 
der amtlichen Einkommensteuerstatistik der Bundesrepublik Deutschland. Datenquelle sind 
die Einkommensteuerveranlagungen der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung. Erfasst 
sind die selbstständig tätigen Freiberufler/-innen, deren Haupterwerbsquelle die freiberufliche 
Tätigkeit ist. Das heißt: die Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit überwiegen die Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus nicht selbstständiger Arbeit.  
Die Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit entsprechen dem Gewinn vor Steuern und ande-
ren Abzügen.  
Der regionale Nachweis erfolgt nach dem Wohnsitz des steuerpflichtigen Freiberuflers/der 
steuerpflichtigen Freiberuflerin; dieser ist nicht unbedingt identisch mit dem Ort, an dem die 
freiberufliche Tätigkeit ausgeübt wird. 
Die Statistik wird in einem Turnus von drei Jahren erhoben. Die aktuellen vollständigen Da-
ten stammen unter Berücksichtigung der Abgabefristen bei der Finanzverwaltung aus dem 
Jahr 2004. 
 
Umsatzsteuerstatistik 
Datenquelle sind die Umsatzsteuervoranmeldungen der nordrhein-westfälischen Finanzver-
waltung. Erfasst sind alle Unternehmen in der Rechtsform des Einzelunternehmens, der stil-
len Gesellschaft, der offenen Handelsgesellschaft (OHG) und der Gesellschaft des bürgerli-
chen Rechts (GBR), die in der Einkommensteuerstatistik zu den Freiberuf-
lern/Freiberuflerinnen zählen. 
Die Umsätze umfassen verkaufte Güter und Leistungen. Nicht berücksichtigt sind Unterneh-
men mit einem Umsatz von weniger als 17.500 Euro/Jahr und die Umsätze der heilberufli-
chen Tätigkeiten (z.B. Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen), da diese umsatzsteuerfrei 
sind.  
Die Statistik wird jährlich erhoben. Die aktuellen vollständigen Daten stammen unter Berück-
sichtigung der Abgabefristen bei der Finanzverwaltung aus den Jahren 2001, 2004 und 
2006. 
 
Mittelwert (Lageparameter) 
Für die Darstellung der durchschnittlichen Einkünfte kann das arithmetische Mittel oder der 
Median herangezogen werden. 
Das arithmetische Mittel (auch Durchschnitt genannt) entspricht der Summe der freiberufli-
chen Einkünfte geteilt durch die Anzahl der Freiberufler/-innen. 
Der Median ist der Wert einer geordneten Reihe (nach Höhe der Einkünfte), der in der Mitte 
steht. Als Lageparameter bei nicht-normalverteilten Grundgesamtheiten, wie sie für die Ein-
künfte aus freiberuflicher Tätigkeit typisch sind, eignet sich der Median besonders gut, da er 
gegen Ausreißer robust ist, während das arithmetische Mittel durch wenige Fälle mit sehr 
hohen Einkünften stark angehoben wird.  
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Übersicht über die Strukturregionen 
im Land Nordrhein-Westfalen

1 Region Arnsberg 9 Region Westliches Ruhrgebiet
958 000 Hochsauerlandkreis 113 000 Essen
974 000 Kreis Soest 117 000 Mülheim a. d. Ruhr

119 000 Oberhausen

2 Region Mittleres Ruhrgebiet / Bochum 10 Region Niederrhein
911 000 Bochum 112 000 Duisburg
916 000 Herne 154 000 Kreis Kleve
954 016 Hattingen 170 000 Kreis Wesel
954 036 Witten

3 Region Dortmund / Kreis Unna / Hamm 11 Region Aachen
913 000 Dortmund 313 000 Aachen
915 000 Hamm 354 000 Kreis Aachen
978 000 Kreis Unna 358 000 Kreis Düren

366 000 Kreis Euskirchen
370 000 Kreis Heinsberg

4 Region Hagen 12 Region Bonn
914 000 Hagen 314 000 Bonn
954 004 Breckerfeld 382 000 Rhein-Sieg-Kreis
954 008 Ennepetal
954 012 Gevelsberg
954 020 Herdecke
954 024 Schwelm
954 028 Sprockhövel
954 032 Wetter (Ruhr)
962 000 Märkischer Kreis

5 Region Siegen 13 Region Köln
966 000 Kreis Olpe 315 000 Köln
970 000 Kreis Siegen 316 000 Leverkusen

362 000 Rhein-Erft-Kreis
374 000 Oberbergischer Kreis
378 000 Rheinisch-Bergischer-Kreis

6 Region Ostwestfalen / Lippe 14 Region Emscher - Lippe
700 000 Regierungsbezirk Detmold 512 000 Bottrop

513 000 Gelsenkirchen
562 000 Kreis Recklinghausen

7 Region Bergische Großstädte 15 Region Münsterland
120 000 Remscheid 515 000 Münster
122 000 Solingen 554 000 Kreis Borken
124 000 Wuppertal 558 000 Kreis Coesfeld

566 000 Kreis Steinfurt
570 000 Kreis Warendorf

8 Region Düsseldorf / Mittlerer Niederrhein 000 000 Nordrhein - Westfalen
111 000 Düsseldorf
114 000 Krefeld
116 000 Mönchengladbach
158 000 Kreis Mettmann
162 000 Rhein-Kreis Neuss
166 000 Kreis Viersen
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